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Lesehinweis
  
Die Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) – Teilbe-
reich Einzelhandel – besteht aus einem Textteil und einer zweiteiligen zeichneri-
schen Darstellung im Maßstab 1:50.000.

Im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 2008 enthaltene Zie-
le der Raumordnung, die in die Fortschreibung des Regionalen Raumordnungs-
programms übernommen wurden, sind durch Verweise auf die entsprechenden 
Ziffern der Textstellen im LROP kenntlich gemacht.

Aussagen im Textteil, die einen Zielcharakter haben, sind im Regionalen Raum-
ordnungsprogramm durch Fettdruck gekennzeichnet; die übrigen Regelungen ha-
ben die Wirkung von Grundsätzen der Raumordnung.

Dem RROP ist eine Begründung und als gesonderter Teil ein Umweltbericht beige-
fügt.
Im Rahmen der Vorbereitung der Fortschreibung des RROP – Teilbereich Einzel-
handel – wurde eine regionale Einzelhandelsuntersuchung erarbeitet, in der u.a. 
der Einzelhandelsbesatz des Landkreises Osnabrück mit den Verkaufsflächen auf-
gelistet wurde.
Aufbauend auf einer Pilotstudie für die Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Oster-
cappeln wurden anschließend die Erkenntnisse landkreisweit umgesetzt und Ver-
sorgungskerne, herausgehobene Nahversorgungsbereiche und besondere solitär 
gelegene Einzelstandorte ermittelt.
In einem Glossar werden die verwendeten Einzelbegriffe nochmals definiert.
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01 unverändert 
02 unverändert 

03 
1Verkaufsflächen und Warensortiment von Einzelhandel sgroßprojekten im 
Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO müssen der zentralörtl ichen Versorgungs-
funktion und dem Verflechtungsbereich des jeweilige n zentralen Ortes ent-
sprechen (Kongruenzgebot). 2Der Umfang neuer Flächen bestimmt sich auch 
aus den vorhandenen Versorgungseinrichtungen und de r innergemeindli-
chen Zentrenstruktur.  

3Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwi rklichung, die Funk-
tionsfähigkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte so-
wie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung dürfen nicht wesent-
lich beeinträchtigt werden (Beeinträchtigungsverbot ). 

4Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur innerhalb d es zentralen Sied-
lungsgebietes des jeweiligen Zentralen Ortes zuläss ig (Konzentrationsge-
bot). 

5Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortiment e innenstadtrelevant 
sind, sind nur innerhalb der städtebaulich integrie rten Lagen zulässig (Integ-
rationsgebot). 6Diese Flächen müssen in das Netz des öffentlichen P erso-
nennahverkehrs eingebunden sein. 

7Neue Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht innenstadt relevanten Kernsorti-
menten sind auch außerhalb der städtebaulich integr ierten Lagen an verkehr-
lich gut erreichbaren Standorten innerhalb des zent ralen Siedlungsgebietes 
des Zentralen Ortes zulässig, 

a) wenn die Verkaufsfläche für innenstadtrelevante Randsortimente nicht 
mehr als 10 vom Hundert der Gesamtverkaufsfläche un d höchstens 
800 m² beträgt, oder 

b) wenn sich aus einem verbindlichen regionalen Ein zelhandelskonzept 
die Raumverträglichkeit eines größeren Randsortimen ts ergibt und si-
chergestellt wird, dass der als raumordnungsverträg lich zugelassene 
Umfang der Verkaufsfläche für das innenstadtrelevan te Randsortiment 
auf das geprüfte Einzelhandelsgroßprojekt beschränk t bleibt. 

8Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind interkommunal a bzustimmen (Abstim-
mungsgebot). 

9Ausgenommen von den standörtlichen Beschränkungen s ind Einrichtungen 
unterhalb der Schwelle zur Großflächigkeit (800 m²)  gemäß § 11 Abs. 3 
BauNVO. 10Diese Ausnahme gilt nicht für eine Agglomeration vo n Einzelhan-
delsgeschäften, deren Auswirkungen insgesamt denen eines Einkaufszent-
rums im Sinne des § 11 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO oder den en eines großflächigen 
Einzelhandelsbetriebes gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauN VO entsprechen. 

11Die Versorgungsfunktion der Zentralen Orte, insbeso ndere in den Versor-
gungskernen sowie die wohnungsnahe Grundversorgung,  insbesondere in 
den Herausgehobenen Nahversorgungsbereichen, sind i n allen Teilen des 
Landkreises Osnabrück langfristig zu sichern und zu  entwickeln. 12Dabei ist 

LROP 2.3.03 

LROP 2.3.03 

LROP 2.3.03 

LROP 2.3.03 

LROP 2.3.03 

LROP 2.3.03 

LROP 2.3.03 
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die Funktionsfähigkeit der Innenstädte, Stadt-/Orts zentren und Stadtteil-
/Ortsteilzentren zu erhalten und zu stärken. 

13In den in der zeichnerischen Darstellung festgelegten Versorgungskernen ist eine 
Ansiedlung bzw. Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsprojekten raumord-
nerisch verträglich, sofern das Vorhaben der jeweiligen grund- und mittelzentralen 
Versorgungsfunktion entspricht und durch das Vorhaben bzgl.  

o des periodischen Bedarfs in Mittelzentren insgesamt die Verkaufsflä-
chendichte von 1,1 m² VKF/EW und in Grundzentren von 0,9 m² 
VKF/EW und bzgl. 

o des aperiodischen Bedarfs in Mittelzentren insgesamt die gesamte Ver-
kaufsflächendichte von 2,3 m² VKF/EW und in Grundzentren von 1,5 m² 
VKF/EW 

nicht überschritten wird. 
14Dabei ist für die Berechnung dieses Schwellenwertes das jeweilige gesamte 
Gemeindegebiet maßgeblich. 
15Insbesondere bei deutlicher Überschreitung des periodischen Schwellenwertbe-
reiches sind bei zukünftigen Ansiedlungsvorhaben näher gehende Aussagen zur 
möglichen Überversorgung von Seiten des Investors oder der Gemeinde vorzu-
nehmen. 

16Im Abschnitt 3.1 (Gewerbliche Wirtschaft und Fremde nverkehr) wurde an 
ausgewählte Standortgemeinden die besondere Entwick lungsaufgabe „Frem-
denverkehr“ vergeben. 17In diesen Städten und Gemeinden ist nach 
raumordnerischer Prüfung eine abweichende Größenord nung bei dem Ver-
hältnis VKF/EW möglich. 

Begründung: 

Zu Ziffer 03, Satz 1 und 2 
Mit dem Kongruenzgebot soll im Rahmen des zentralörtlichen Gliederungssystems der 
Grundbedarf in den Grundzentren und der mittel- und langfristige Bedarf in den Mittel- und 
Oberzentren sichergestellt werden. Sowohl das Warensortiment als auch die Verkaufsflä-
che haben dem Versorgungsauftrag und dem Verflechtungsbereich des Zentralen Ortes 
zu entsprechen. Ein Verstoß gegen das Kongruenzgebot besteht, wenn der Einzugsbe-
reich eines Einzelhandelsgroßprojektes den zentralörtlichen Verflechtungsbereich der An-
siedlungsgemeinde wesentlich überschreitet. Von einer wesentlichen Überschreitung ist 
auszugehen, wenn zu erwarten ist, dass mehr als 30 % des Umsatzes aus Räumen au-
ßerhalb des jeweiligen zentralörtlichen Verflechtungsbereichs erzielt wird. Ergänzend ge-
ben die aufgeführten Schwellenwerte Hinweise für eine entsprechende Versorgungsabde-
ckung mit Gütern im Gemeindegebiet. 

Zu Ziffer 03, Satz 3  
Das Beeinträchtigungsverbot wirkt mit seinen Tatbestandsmerkmalen als Maßstab und 
Regulativ bei der Beurteilung der Auswirkungen von Warensortiment und Verkaufsfläche 
der Einzelhandelsgroßprojekte auf die einzelnen Komponenten ausgeglichener Versor-
gungsstrukturen und deren Verwirklichung. Damit wird eine Verletzung des Kongruenz-, 
Konzentrations- und Integrationsgebotes zur räumlichen Steuerung von Einzelhandels-
großprojekten verhindert. 

Zu Ziffer 03, Satz 4 
Das Konzentrationsgebot bewirkt eine angemessene und nachhaltige Bündelung des An-
gebotes der Daseinsvorsorge an Zentralen Orten zur Erzielung vielfältiger positiver Syner-
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gieeffekte. Gleichzeitig wird die Erhaltung einer aktiven urbanen Handelszone (Stärkung 
der Ortszentren) gefördert. Daher wird das Konzentrationsgebot an der Lagequalität des 
zentralen Siedlungsgebietes zu bewerten sein.  
Der Begriff „zentrale Siedlungsgebiete“ basiert auf dem Grundsatz des § 2 Nr. 6 des 
NROG und stellt den notwendigen Bezug zu dem in der Bauleitplanung definierten zentra-
len Versorgungsbereich her. Ziff. 2.2 02 Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 
2008 eröffnet raumordnerisches Ermessen für die räumliche Konkretisierung. 

Das Zentrale Siedlungsgebiet einer Gemeinde wird im Rahmen dieser Änderung nicht 
konkret abgegrenzt, da eine räumlich konkrete Abgrenzung nicht alleine auf den baulichen 
Bestand abzustellen ist, es sind auch die sich im Rahmen der Flächennutzungsplanung 
verdichteten Zielvorstellungen der Gemeinde zur geordneten städtebaulichen Entwicklung 
des Zentralen Ortes zu Grunde zu legen.  
Die Begründung zu den raumordnerisch abgestimmten solitär gelegenen Einzelstandorten 
wird jedoch unter Wahrung der o. g. Bewertungskriterien vorgenommen. Die Zuordnung 
auf den Kennblättern basiert auf Grundlage dieser Aspekte. 
Die weitergehende Konkretisierung im städtebaulichen Zusammenhang ist Sache der 
Gemeinden und Städte und kann daher nur im Einvernehmen mit diesen in einer separa-
ten Fortschreibung des RROP für den Landkreis Osnabrück vorgenommen werden. 

Zu Ziffer 03, Satz 5 und 6 
Mit dem Integrationsgebot wird ebenfalls das Ziel verfolgt, zur Sicherung und Entwicklung 
der Handelsfunktion vor allem von Innenstädten und Ortmitten beizutragen. Im Vorder-
grund steht dabei die Verknüpfung von raumordnerischen und städtebaulichen Gestal-
tungsmitteln zur zentralörtlichen Standortentwicklung. Dabei stehen die festgelegten Ver-
sorgungskerne im engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit den zentralen 
Versorgungsbereichen im Sinne des § 2 Abs. 2 und § 9 Abs. 2a BauGB. 

Zu Ziffer 03, Sätze 5 und 7 
Die nachfolgende Liste mit Leitsortimenten legt die spezifische Differenzierung zwischen 
den zentren- und nicht-zentrenrelevanten Sortimenten für den Landkreis Osnabrück fest. 
Im Rahmen der inhaltlichen Ausgestaltung des Begriffes „innenstadtrelevant“ im Ziel 
LROP 2.3.03 des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsens wird als Konkretisie-
rung der Begriff „zentrenrelevant“ für die Städte und Gemeinden des Landkreises Osna-
brück angewendet. 

Zentrenrelevante Sortimentsgruppen für Innenstädte und Ortszentren sind: 
  
•  Bücher, Zeitungen, Zeitschriften 

•  Schreibwaren, Papier, Bastelbedarf, Büroartikel (ohne Büromöbel) 

•  Kunst, Antiquitäten, 

•  Haushaltswaren, Glas/Porzellan/Keramik, Kunstgewerbe, Geschenk- 

  artikel 

•  Baby-, Kinderartikel 

•  Bekleidung, Pelze, Lederwaren, Schuhe 

•  Unterhaltungselektronik, Bild- und Tonträger, Computer, Elektro- 

  waren 

•  Fotoartikel, Optik, 

•  Einrichtungszubehör (ohne Möbel), Haus- und Heimtextilien,  

  Teppiche 

•  Musikinstrumente, Musikalien 
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•  Uhren, Schmuck, Silberwaren 

•  Spielwaren, Sportartikel, Sportgeräte (ausgenommen Großgeräte) 

•  Lebensmittel, Getränke 

•  Apotheken-, Drogerie-, Kosmetikwaren, 

•  Blumen 

•  Zooartikel, Tiere, Tiernahrung 

  
Nicht-zentrenrelevante Sortimentsgruppen sind: 
  
•  Möbel, Büromöbel, Büromaschinen, Küchen 

•  Sanitär-/Badeinrichtung  

•  Beleuchtungsmittel 

•  Elektrogroßgeräte („weiße Ware“), Herde, Öfen 

•  Teppichböden, Fußbodenbeläge, Tapeten, Malereibedarf 

•  Holz, Bauelemente, Baustoffe, Fliesen, Werkzeuge, Maschinen 

•  Pflanzen, Pflanzensubstrate, Pflege- und Düngemittel, Pflanzen- 

  gefäße 

•  Gartengeräte, -werkzeuge, -baustoffe, Gartenmöbel 

•  großteilige Camping- und Sportgeräte (z.B. Boote, Tauchsportgeräte) 

•  Kfz-Zubehör  

•  Fahrräder, Fahrradzubehör 

Die Liste mit den Leitsortimenten dient den Städten und Gemeinden als regionalplanerisch 
abgestimmte Orientierung und als regionaler Handlungsrahmen. In begründeten Einzelfäl-
len kann auf der Grundlage eines konkreten und beschlossenen Einzelhandelskonzeptes 
in der jeweiligen Gemeinde von der Liste abgewichen werden. 

Zu Ziffer 03, Satz 8 
Die Ausweisung neuer Flächen für großflächigen Einzelhandel erfordert im Sinne der Si-
cherung und Entwicklung regional- und stadtverträglicher Versorgungsstrukturen Abstim-
mung im kommunalen und regionalen Rahmen. 

Zu Ziffer 03 Satz 9 und 10 
Der Begriff „Einzelhandelsgroßprojekte“ umfasst Einkaufszentren und großflächige Einzel-
handelsbetriebe gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO sowie Agglomerationen verschiedener Ein-
zelhandelsbetriebe auch unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit, die in der Gesamtbe-
trachtung raumbedeutsame Auswirkungen wie ein Einkaufszentrum oder großflächiger 
Einzelhandel hervorrufen. Auch diese Summationswirkungen von groß- und kleinflächigen 
Anordnungen an einem Standort (Agglomerationen) sind in die raumordnerische Betrach-
tung einzubeziehen. 

Zu Ziffer 03, Sätze 11 und 12 
Die Zentralen Orte im Landkreis Osnabrück bilden für die Sicherung und Entwicklung der 
Daseinsvorsorge die räumliche Basis. In ihnen werden überörtliche Versorgungseinrich-
tungen, Funktionen des Einzelhandels, der Kultur, der Verwaltung und der sozialen Ein-
richtungen gebündelt, so dass sich gute Erreichbarkeiten ergeben. Insbesondere die Zent-
ralen Orte sind dabei für die Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten geeignet. Die 
Ausrichtung der Daseinsvorsorge auf ein leistungsfähiges zentralörtliches System deckt 
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sich mit den Zielen einer nachhaltigen Raumentwicklung und entspricht den ökonomischen 
Tragfähigkeitsvoraussetzungen für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der öf-
fentlichen und privaten Infrastruktur. Sie entspricht den Anforderungen an einen effizienten 
Einsatz öffentlicher Mittel und liegt daher im öffentlichen Interesse. Zur Aufrechterhaltung 
einer flächendeckenden Grundversorgung soll angestrebt werden, dass in jeder Gemeinde 
bzw. Samtgemeinde die Tragfähigkeit und Auslastung von Einrichtungen und Angeboten 
an mindestens einem gut erreichbaren Standort – auch bei rückläufiger Bevölkerungsent-
wicklung – gewährleistet werden kann. 
Versorgungskerne sind räumlich festgelegte Bereiche eines Zentralen Ortes in städtebau-
lich integrierter Lage. Ihnen kommt auf Grund eines gebündelten und konzentrierten An-
gebotes an vorhandenen oder geplanten Einzelhandels- und Komplementäreinrichtungen 
(insbesondere in den Bereichen Dienstleistungen, Gastronomie/Hotellerie, Kultur-, Frei-
zeit- und Bildung) eine zentralörtliche Versorgungsfunktion zu. Diese soll geschützt und 
gestärkt werden. Die Abgrenzung erfolgt dabei unter städtebaulichen und funktionalen 
Gesichtspunkten. 
Kriterien für die Festlegung von Nahversorgungsbereichen ergeben sich aus dem Flä-
chennutzungsplan, Bebauungsplänen und regionalen sowie örtlichen Einzelhandelskon-
zepten mit einer Erhebung des Einzelhandels bzgl. Größe, Sortiment und Lage. 
Die Festlegung erfolgte im Einvernehmen mit der betroffenen Gemeinde auf der Basis 
regionaler und kommunaler Bestandsermittlungen und Konzepten der Einzelhandelsent-
wicklung.  

Zu Ziffer 03, Satz 13 
Im raumordnerischen Sinne haben Versorgungskerne eine zentrale Versorgungsbedeu-
tung für ihren jeweiligen Siedlungs- und Verflechtungsbereich. In der zeichnerischen Dar-
stellung des RROP werden die Versorgungskerne auf der Grundlage einer regionalen Ein-
zelhandelsuntersuchung für die Grund- und Mittelzentren abgegrenzt.   

Versorgungskerne können sowohl auf der Grundlage vorhandener planerischer Überle-
gungen als auch aus den tatsächlichen Verhältnissen innerhalb des zentralen Siedlungs-
gebietes festgelegt werden. Die Festlegung stellt die räumliche Konkretisierung des Integ-
rationsgebotes gemäß LROP 2.3 03 Satz 6 dar. Einzelhandelsgroßprojekte sollen hier 
konzentriert werden. 
Kriterien für die Festlegung und Abgrenzung von Versorgungskernen ergeben sich aus 
dem Besatz und der Lage vorhandener Einzelhandels- und Komplementärangebote und 
einrichtungen, dem Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen und regionalen sowie örtli-
chen Einzelhandelskonzepten. 
Der eigentliche zentrale Versorgungskern innerhalb einer Gemeinde darf nicht zugunsten 
anderer Nahversorgungsbereiche „ausbluten“. Ziel bleibt die Schaffung ausreichender 
Planungssicherheit; somit ist die Festlegung der Gemeinden auf ihre räumlichen zentralen 
Entwicklungs- und Versorgungsschwerpunkte erforderlich.  

Der Typus des Versorgungskerns beschreibt in der Regel das Ortszentrum des Zentralen 
Ortes, der die jeweilige grund- oder mittelzentrale Versorgungsfunktion übernimmt, mit 
örtlicher bis (teil-)regionaler Versorgungsbedeutung.  
Kriterien sind bei seiner Ausweisung und Abgrenzung insbesondere: 

- vollständiges Einzelhandelsangebot vor allem im kurzfristigen Bedarfsbereich 
(Grundzentren) und mittel- bis langfristigen Bedarfsbereich (Mittelzentren), 

- Funktionsmix aus Handel, anderen zentralörtlichen Funktionen (öffentliche Einrich-
tungen) und breit gefächertem Dienstleistungs-, Kultur- und Gastronomieangebot, 

- städtebaulich-integrierte Lage mit Nutzungsverdichtung,
- gute verkehrliche Erreichbarkeit insbesondere mit dem ÖPNV. 
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Zu Ziffer 03, Satz 14 
Um dem Kongruenzgebot zu entsprechen und eine deutliche Überversorgung im Einzelfall 
zu vermeiden bzw. frühzeitig zu erkennen, wurden im Rahmen einer regionalen Einzel-
handelsuntersuchung „Schwellenwerte“ für den periodischen und aperiodischen Bedarf 
formuliert. Für den Landkreis Osnabrück wurden im Vorfeld die Verkaufsflächen aller Ein-
zelhandelsbetriebe in den Städten und Gemeinden mit den zugehörigen Sortimentsgrup-
pen ermittelt.
Nach Auswertung aller vorhandenen Einzelhandelsverkaufsflächen und deren Zuordnung 
nach periodischem und aperiodischem Bedarf stellt sich folgendes Bild im Landkreis Os-
nabrück dar: 

Stand:30.06.2009 
*: Mit periodischem Bedarf (pB), der auch als „täglicher Bedarf“ bezeichnet wird, werden alle Waren 
mit kurzfristigem Beschaffungsrhythmus verstanden. Dazu gehören im Wesentlichen Nahrungs- 
und Genussmittel sowie kurzfristiger Verbrauchsgüterbedarf (z. B. Wasch-, Putz- und Reinigungs-
mittel, Haushaltspapierwaren, Parfümerie-, Drogerie- und frei verkäufliche Pharmaziewaren, Zei-
tungen und Zeitschriften). 
**: Unter aperiodischem Bedarf (apB) werden i.d.R. die Waren mit mittel- und langfristigem Be-
schaffungsrhythmus sowie mittel- bis langfristigem Bedarf zugeordnet, wie z. B. Textilien / Beklei-
dung, Einrichtungsgegenstände, elektrotechnische / elektronische Erzeugnisse und sonstige Hart-
waren. 

Eine abschließende Bewertung und Beurteilung des Kongruenzgebotes entsprechend des 
Zentralen Ortes ist jedoch alleine über absolute Schwellenwerte nicht möglich und wird 
auch nicht angestrebt. 
Vielmehr sollen frühzeitig insbesondere im periodischen Bereich deutliche Überversor-
gungstendenzen erkannt und diesen gegengesteuert werden, denn durch eine ungleiche 
Verteilung des Versorgungsangebotes würde das regionalplanerische Gefüge im Land-
kreis Osnabrück gestört. 

Zukünftig ist im Rahmen der raumordnerischen Beurteilung auf der Grundlage des Regio-
nalen Raumordnungsprogramms ein zügiges und praxistaugliches Beurteilungsverfahren 
vorgesehen, welches das nachfolgende Schema verdeutlicht. 

  

Anzahl 
Ein-

wohner 

Ver-
kaufs-
fläche 

ges. (m²) 

Ver-
kaufs-
fläche 

ges. pro 
EW (m²) 

Ver-
kaufs-
fläche 

pB* (m²)

Ver-
kaufs-
fläche 

pB* pro 
EW (m²) 

Ver-
kaufs-
fläche 
apB** 
(m²) 

Ver-
kaufs-
fläche 
apB** 

pro EW 
(m²) 

Mittelzent-
ren 4 123.081 304.256 2,47 68.162 0,55 236.069 1,92
Grundzent-
ren 18 200.572 350.242 1,75 149.503 0,75 200.802 1,00
Gemein-
den ohne 
Zentralität 12 35.644 34.772 0,98 16.185 0,45 18.493 0,52
Gesamt 34 359.297 689.270 1,91 233.850 0,65 455.364 1,27
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Zu Ziffer 03, Satz 15 
Mit der Festlegung von Schwellenwertbereichen, die Hinweise auf eine differenziertere 
Betrachtung im Rahmen der raumordnerischen Beurteilung liefern, wird eine taugliche 
Verfahrensbeteiligung geschaffen. 
Insbesondere bei deutlicher Überschreitung des periodischen Schwellenwertbereiches 
(10 %) sind bei zukünftigen Ansiedlungsvorhaben näher gehende Aussagen zur möglichen 
Überversorgung von Seiten des Investors oder der Gemeinde vorzunehmen. 
Durch die vorgesehenen Schwellenwertbereiche besteht noch genügend Spielraum für 
eine zukunftsgerichtete Ansiedlungspolitik; gleichzeitig wird das Kongruenzgebot beachtet. 

Zu Ziffer 03, Satz 16 und 17 
Für die Auswahl der besonderen Entwicklungsaufgabe „Fremdenverkehr“ im Regionalen 
Raumordnungsprogramm für den Landkreis Osnabrück 2004 wurde u.a. der Umfang der 
Beherbergungsinfrastruktur sowie die Übernachtungs- und Fremdenverkehrsintensität 
herangezogen. Durch die Eigenschaften der Kurorte/Heilbäder und die damit regelmäßig 
vorhandenen zusätzlichen Konsumenten vor Ort können sich daher auch um ca. 10 %
abweichende Größenordnungen bei dem Verhältnis VKF/EW ergeben. 

04 
1Die Herausgehobenen Nahversorgungsbereiche werden s ymbolhaft ge-
kennzeichnet (N) und standörtlich festgelegt. Sie b eziehen sich auf die jewei-
lige (im Zusammenhang bebaute) Siedlungseinheit. 

2In den Herausgehobenen Nahversorgungsbereichen ist die Ansiedlung 
von großflächigen Einzelhandelsbetrieben auf solche  Betriebe begrenzt, 
die der Nahversorgung dienen.  

LROP 2.2.03 
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3Dabei gelten nur solche Betriebe als raumordnerisch  verträglich, die von 
ihrem Verkaufsflächenumfang her auf ein überwiegend  fußläufiges Einzugs-
gebiet ausgerichtet sind und nahversorgungsrelevant e Sortimente anbieten 
(nahversorgungsrelevante Sortimente, die auf mindes tens 90% der Verkaufs-
fläche angeboten werden). 

4Der Nachweis, dass das Vorhaben der Nahversorgung d ient, ist vom Vorha-
benträger in Abstimmung mit den Gemeinden zu führen  und wird vom Träger 
der Regionalplanung entschieden. 

5Die Ansiedlungen sind dabei nur in den im Zusammenh ang bebauten Sied-
lungsbereichen zulässig. 

Begründung: 

Zu Ziffer 04 Satz 1 
Mit der Verwendung des Planzeichens Herausgehobener Nahversorgungsbereich (N) soll 
allgemein eine wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung unterstützt werden. Einzelhan-
delsbetriebe zur wohnortbezogenen Nahversorgung unterliegen nicht einer raumordneri-
schen Standortsteuerung. Sie sind Wohngebieten räumlich funktional direkt zugeordnet. 
Die Einrichtungen und Angebote richten sich nach dem örtlichen Bedarf. Somit besitzen 
sie keine überörtlichen Auswirkungen, weswegen sie nicht den Zielen der Raumordnung 
unterliegen, sondern ausschließlich in den gemeindlichen Planungs- und Verantwortungs-
bereich fallen. 

Die Regionalplanung kann neben der Festlegung von Herausgehobenen Nahversor-
gungsbereichen jedoch nur weitergehende Hinweise und Planungsempfehlungen formulie-
ren, die auch von weiteren Planungsakteuren entsprechend umgesetzt werden müssen. 
Hierbei ist insbesondere zu nennen: 

�  Sensibilisierung von Öffentlichkeit, Politik und Wissenschaft für das Thema Nah-
versorgung 

�  Erhebung von Datengrundlagen und Bereitstellen von Untersuchungsergebnissen 
zur Situation und Entwicklung der Nahversorgung 

�  Überregionale Kooperation der Planungs- und Steuerungsansätze 
�  finanzielle Anreize für die Nahversorgung (Mobilitätskonzepte, stationärer Handel, 

innovative Geschäftmodelle, mobiler Handel) 
�  neue, innovative marktorientierte Ansätze (Kleinformate etc.) 
�  konzentrierte siedlungsstrukturelle und stadtplanerische Ausrichtung auf die Innen-

entwicklung der Dörfer und ländlichen Siedlungen bzw. Ortsteile 

Zu Ziffer 04 Satz 2 
Die Situation der Nahversorgung, insbesondere in den ländlich strukturierten Gebieten des 
Landkreises Osnabrück, ist gekennzeichnet durch einen erheblichen Rückgang der Ver-
kaufsstellen. Dabei sind gerade kleinere, nahversorgungsorientierte Verkaufsstellen von 
der Schließung betroffen. Daneben ist ein deutlicher Strukturwandel der Angebotsformen 
(vom selbstständigen Einzelhändler zu Supermärkten, Verbrauchermärkten und Discoun-
tern) zu verzeichnen. Die Standorte des Lebensmitteleinzelhandels sind zunehmend an 
der Erreichbarkeit durch PKW orientiert. Diverse Untersuchungen (z. B. Versorgung mit 
Waren des täglichen Bedarfs im ländlichen Raum, IÖW, 2005) haben gezeigt, dass neben 
diesen Entwicklungen die Anforderungen an die Standorte des Lebensmitteleinzelhandels 
zunehmend höher werden (Einzugsgebiete von meist mehr als 5.000 Menschen, Ver-
kaufsfläche mindestens 800 m²). 
Die Raumordnung aber auch die Städte und Gemeinden sind daher kurzfristig gefordert, 
gerade in den ländlichen strukturierten Gebieten innerhalb der Regionen die wohnortnahe 
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Nahversorgung langfristig zu sichern. Die Instrumentarien des Planungs- und Baurechtes 
reichen bei konsequenter Anwendung aus, um eine Steuerung der Nahversorgung im Sin-
ne einer geordneten regionalplanerischen und städtebaulichen Entwicklung zu erzielen 
und eine funktionierende Versorgung in den Regionen aufrechtzuerhalten.  

Zu Ziffer 04 Satz 3 
Einzelhandelsbetriebe der wohnortbezogenen Nahversorgung weisen einen überwiegend 
fußläufigen Einzugsbereich auf und sichern eine ortsteilbezogene Versorgung mit nahver-
sorgungsrelevanten Sortimenten (im wesentlichen Lebensmittel, Drogeriewaren) und da-
mit auch die Versorgung der in der Mobilität eingeschränkten Bevölkerungsgruppen. He-
rausgehobene Nahversorgungsbereiche können sowohl auf der Grundlage vorhandener 
planerischer Überlegungen als auch aus den tatsächlichen Verhältnissen festgelegt wer-
den.  
Zu den nahversorgungsrelevanten Sortimentsgruppen (kurzfristiger Bedarf) zählen 

·  Zeitungen, Zeitschriften 

·  Lebensmittel, Getränke 

·  Apotheken-, Drogeriewaren, 

·  Blumen. 

Zu Ziffer 04 Satz 4 
Voraussetzung ist, dass die Herausgehobenen Nahversorgungsbereiche auf Grund ihrer 
Einwohnerzahl im Nahbereich eine ausreichende Tragfähigkeit für ein gebündeltes Ange-
bot an Einzelhandelsbetrieben der wohnortbezogenen Nahversorgung aufweisen.  

Zu Ziffer 04 Satz 5 
Im Zusammenhang bebaute Siedlungsbereiche einer Gemeinde außerhalb des zentralen 
Siedlungsgebietes werden als Herausgehobene Nahversorgungsbereiche standörtlich d.h. 
ortsteilbezogen festgelegt. Außerhalb dieser Bereiche kann eine raumordnerische Verträg-
lichkeit von großflächigen Einzelhandelsbetrieben, die der Nahversorgung dienen, nur in 
einem gesonderten Raumordnungsverfahren geprüft und beurteilt werden. 

05 
1Die in der Zeichnerischen Darstellung festgelegten solitär gelegenen Einzel-
standorte bedürfen aufgrund der über das zentrale S iedlungsgebiet des zent-
ralen Ortes hinausgehenden Ausstrahlung, der Stando rtgröße und des Bran-
chenangebotes einer besonderen Regelung. 

2Für diese im Folgenden aufgeführten Standorte sind aufgrund der Standort-
konkurrenz zum Versorgungskern Erweiterungen, Neuan siedlungen oder 
Nutzungsänderungen mit zentrenrelevanten Sortimente n raumordnerisch 
nicht verträglich. 3Entsprechend der nachfolgenden Tabelle ist nur die max. 
aufgelistete Gesamtverkaufsfläche raumordnerisch ab gestimmt und verträg-
lich. 
4Die besonders gekennzeichneten Standorte innerhalb der Tabelle gelten als 
raumordnerisch abgestimmt und lassen die festgelegt e Erweiterung mit nah-
versorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten zu. 
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Stadt/ Gemeinde Nummer, Standortbe-
zeichnung 

max. raumordne-
risch verträgliche 

Gesamt-
Verkaufsflächen 

(m²) (VKF)  

Anmerkungen 1

1.0 Bad Essen 1.1 Lerchenstraße 6.400 m² Bestandssicherung 
1.2 Hafenstraße 4.500 m²
1.3 Nordwest Zentrum 3.500 m² davon Erweiterung    

900 m² 
1.4 Nordost Zentrum 3.000 m² davon Erweiterung    

400 m² 
1.5 OT Lintorf 1.500 m² davon Erweiterung    

600 m² 
2.0 Bad Iburg 2.1 Osnabrücker  

      Straße 
2.300 m² davon Erweiterung 

1.400 m² * 
2.2 Fuchsbreite 3.000 m² davon Erweiterung    

300 m² 
2.3 Am Bahnhof 2.500 m² Bestandssicherung 
2.4 Autohaus / Tape-
tenladen 

3.000 m² davon Erweiterung 
1.900 m² 

2.5 Bahnhofsstraße 3.500 m² davon Erweiterung 
2.500 m² 

3.0 Bad Laer 3.1 Heideweg 1.000 m² Bestandssicherung 
  3.2 Glandorfer Straße 900 m² Bestandssicherung 

3.3 Bielefelder Straße 2.000 m² Bestandssicherung 
3.4 Grüner Weg 2.600 m² Bestandssicherung 

4.0 Bad 
Rothenfelde 

4.1 Osnabrücker               
Straße 

2.000m² davon Erweiterung 
1.100 m² * 

4.2 Bahnhofstraße 1.500 m² davon Erweiterung    
800 m² * 

4.3 Frankfurter Straße / 
Westfalendamm 

5.000 m² davon Erweiterung 
1.200 m² * 

5.0 Belm 5.1 Nördlich Belmer 
Straße/Haster Weg 

19.200 m² Bestandssicherung 

5.2 Nördlich Bremer 
Straße/ Weberstraße 

7.500 m² Bestandssicherung 

6.0 SG Bersen-
brück 
6.1  
Bersenbrück 

6.1.1 Gewerbegebiet   
West 

18.500 m² Bestandssicherung 

6.2 Ankum 6.2.1 B 214/Loxtener 
Straße 

6.000 m² davon Erweiterung 
1.200 m² ** 

6.2.2 Tiefer Weg 1.800 m² Bestandssicherung 
6.3  
Eggermühlen 

6.3.1 Tischlerei 1.000 m² Bestandssicherung 

7.0 Bissendorf 7.1 EKZ Eistruper Feld 5.000 m² davon Erweiterung 
1.800 m² 

7.2 Friedensweg/ Osn. 
Straße 

3.500 m² davon Erweiterung 
1.200 m² 

7.3 EKZ Wissingen 4.000 m² davon Erweiterung    
800 m² 

8.0 Bohmte 8.1 Osnabrücker 
Straße 

5.400 m² Bestandssicherung 

8.2 Streithorstweg 1.700 m² Bestandssicherung 
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Stadt/ Gemeinde Nummer, Standortbe-
zeichnung 

max. raumordne-
risch verträgliche 

Gesamt-
Verkaufsflächen 

(m²) (VKF)  

Anmerkungen 1

9.0 Bramsche 9.1 Hasestraße 1.100 m² Bestandssicherung 
9.2 Maschstraße 3.000 m² Bestandssicherung 
9.3 Lindenstraße 1.500 m² Bestandssicherung 
9.4 Lindenstraße 900 m² Bestandssicherung 
9.5 Struwen Eck/ Alte 
Engter Straße 

43.800 m² Bestandssicherung 

9.6 Meyers Tannen 11.200 m² Bestandssicherung 
9.7 Engter Straße 2.500 m² Bestandssicherung 
9.8 Industriestraße 
Hesepe 

2.200 m² Bestandssicherung 

10.0 Dissen 10.1 Westring/ Heid-
länder Straße 

5.000 m²

10.2 Bahnhofstraße 3.600 m² davon Erweiterung  
900 m² 

11.0 SG  
Fürstenau 
11.1 Fürstenau 11.1 Südlich B 214 / 

Parkstraße 
3.000 m² Bestandssicherung 

11.2 Nördlich B 214 / 
Burgstraße 

2.500 m² davon Erweiterung  
900 m² 

11.3 Südlich B 214 2.600 m² Bestandssicherung 
11.4 Südlich B 214 1.300 m² Bestandssicherung 
11.5 Nördlich B 214 1.200 m² Bestandssicherung 
11.6 Aue Center 5.100 m² Bestandssicherung 

12.0 Georgs-
marienhütte 

12.1 Dütezentrum  3.400 m² Bestandssicherung 

12.2 Leimbrink 12.500 m² davon Erweiterung  
900 m² 

12.3 Harzer Straße 4.200 m² Bestandssicherung 
12.4 Oeseder Straße 800 m² Bestandssicherung 
12.5 Klöcknerstraße 2.200 m² Bestandssicherung 
12.6 Sutthauser Straße 
/ Im Loh 

7.100 m² Bestandssicherung 

12.7 
Niedersachsenstraße 

60.700 m² Bestandssicherung 

12.8 Raiffeisenstraße 2.500 m² Bestandssicherung 
13.0 Glandorf 13.1 Auf dem Haar-

kampe 
3.000 m² davon Erweiterung  

100 m² 
13.2 Füchtorfer Straße 900 m² Bestandssicherung  
13.3 Am Timpen 1.800 m² Bestandssicherung 

14.0 Hagen 14.1 City 6.200 m² Bestandssicherung 
14.2 Natrup Hagen 1.600 m² Bestandssicherung 
14.3 Gellenbeck 1.000 m² Bestandssicherung  

15.0  
Hasbergen 

15.1 Hauptstraße / 
BAB A30 

5.000 m²

16.0 Hilter 16.1 Münsterstraße 1.500 m² Bestandssicherung  
16.2 Bielefelder Straße 3.000 m² Bestandssicherung 
16.3 Eisenbahnstraße 1.000 m² Bestandssicherung 

17.0 Melle 17.1 Melle – Bakum 1.600 m² Bestandssicherung 
17.2 Melle – Gerden 29.000 m² Bestandssicherung 
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Stadt/ Gemeinde Nummer, Standortbe-
zeichnung 

max. raumordne-
risch verträgliche 

Gesamt-
Verkaufsflächen 

(m²) (VKF)  

Anmerkungen 1

17.3 Oldendorfer Stra-
ße / Weststraße 

9.800 m² davon Erweiterung 
3.000 m² * 

18.0 SG  
Neuenkirchen 
18.1 
 Neuenkirchen 

18.1.1 Bramscher 
Straße/ Mettinger Str. 

3.600 m² Bestandssicherung 

18.1.2 Bramscher Stra-
ße 

3.100 m² Bestandssicherung 

18.2 Merzen 18.2.1 B 218 1.200 m² Bestandssicherung 
19.0  
Ostercappeln 

19.1 Bremer Straße 5.000 m² davon Erweiterung 
1.900 m² 

19.2 An der Venner 
Straße 

2.000 m²

20.0  
SG Artland 
20.1 
 Quakenbrück 

20.1.1 EKZ  
Friedrichstraße 

3.000 m² davon Erweiterung   
400 m² 

20.1.2 Hasestraße 3.000 m² davon Erweiterung   
600 m² ** 

20.1.3 Oldenburger    
Straße 

1.600 m² davon Erweiterung   
300 m² 

20.1.4 Badberger  
Straße 

7.000 m² davon Erweiterung 
1.000 m² 

20.1.5 Bürgerstraße 1.250 m² davon Erweiterung   
300 m² 

20.1.6 Südlich  
Friedrichstraße 

8.000 m²

21.0  
Wallenhorst 

21.1 Lechtinger 
 Kirchweg 

2.500 m² davon Erweiterung   
800 m² 

21.2 Hansastraße /In 
der Stroh 

5.500 m² davon Erweiterung   
300 m² 

21.3 Hansastraße / 
Borsigstraße 

33.000 m² davon Erweiterung 
3.300 m² 

21.4 Borsigstraße 1.600 m² Bestandssicherung 
21.5 Gewerbegebiet 
Hansastraße 

8.000 m² davon Erweiterung   
500 m² 

21.6 Lechtingen Osna-
brücker Straße 

3.800 m² davon Erweiterung   
400 m² 

21.7 Lechtingen –  
Östlich der Osnabrü-
cker Straße 

6.500 m² davon Erweiterung   
200 m²  

1 Bestandssicherung = im Rahmen des Bestandsschutzes sind Veränderungen innerhalb der  je-
weiligen vorhandenen zentren-, nicht-zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente raumord-
nerisch verträglich 
Erweiterung = an diesem Standort gelten die angegebenen Erweiterungsmöglichkeiten für nicht-
zentrenrelevante Sortimente bis zur angegebenen max. Gesamtverkaufsfläche als raumordnerisch 
verträglich 
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Erweiterung* = an diesem Standort gelten die angegebenen Erweiterungsmöglichkeiten nur für 
nahversorgungsrelevante Sortimente bis zur angegebenen max. Gesamtverkaufsfläche als 
raumordnerisch verträglich 
Erweiterung ** = an diesem Standort gelten die angegebenen Erweiterungsmöglichkeiten für nah-
versorgungs- und zentrenrelevante Sortimente bis zur angegebenen max. Gesamtverkaufsfläche 
als raumordnerisch verträglich 

5Eine bestandsorientierte Erweiterung ist ausnahmswe ise möglich, wenn die 
Funktionsfähigkeit des Versorgungskerns des Zentral en Ortes und die Funk-
tionsfähigkeit anderer Zentraler Orte nicht beeintr ächtigt werden. 
6Bei einer bestandsorientierten Erweiterung (max. 10 % der Gesamt-
verkaufsfläche bzw. 200 m² VKF) ist die raumordneri sche Verträglichkeit gut-
achtlich nachzuweisen und in Abstimmung mit der Pla ngemeinde vom Trä-
ger der Regionalplanung zu entscheiden. 

Begründung: 

Zu Ziffer 05 Sätze 1 bis 6 
Die Verwendung des Planzeichens „solitär gelegener Einzelhandelsstandort“ dient dem 
Umgang mit Standorten, an denen vorhandene oder zu erwartende Summationswirkungen 
von klein- und / oder großflächigen Einzelhandelsvorhaben (Agglomerationen) eine raum-
ordnerische Steuerung erforderlich machen.  
Als Agglomerationen verschiedener Einzelhandelsbetriebe auch unterhalb der Schwelle 
der Großflächigkeit gelten Einzelhandelsbetriebe, die in der Gesamtbetrachtung raumbe-
deutsame Auswirkungen wie ein Einkaufszentrum oder großflächiger Einzelhandel hervor-
raufen. Um die notwendige Planungssicherheit zu schaffen und das Entstehen raumun-
verträglicher Einzelhandelsagglomerationen zu verhindern, werden hierzu im RROP 
standortbezogene zulässige Verkaufsflächengrößen und (Leit-)Sortimente näher festge-
legt. 
Die solitär gelegenen Einzelhandelsstandorte befinden sich außerhalb der Versorgungs-
kerne in vornehmlich verkehrsorientierter Lage, häufig innerhalb im Zusammenhang be-
bauter Siedlungsbereiche bzw. im zentralen Siedlungsgebiet. Sie können sowohl teilörtli-
che als auch örtliche Versorgungsfunktionen im periodischen und / oder aperiodischen 
Bedarf erfüllen; teilweise haben sie auch überörtliche bzw. regionale Versorgungsbedeu-
tung, im aperiodischen Bedarfsbereich insbesondere durch Fachmärkte.  
  
Es handelt sich dabei um in der Vergangenheit gewachsene oder neu ausgewiesene Ein-
zelhandelsstandorte, die bzw. deren weitere Entwicklung  – je nach Besatz mit zentrenre-
levanten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten – Auswirkungen auf gewachsene Zent-
ren / Versorgungskerne der gleichen und / oder benachbarter Kommunen haben können.  

Kriterien für die Festlegung und Abgrenzung der solitär gelegenen Einzelhandelsstandorte 
beinhalten der Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, regionale sowie örtliche Einzel-
handelskonzepte mit einer Erhebung des Einzelhandels bzgl. Größe, Sortiment und Lage 
und weitere planerische Überlegungen der Gemeinde. 
Die Festlegung solitär gelegener Einzelhandelsstandorte erfolgt im Einvernehmen mit den 
betroffenen Gemeinden auf der Basis regionaler und kommunaler Bestandsermittlungen 
und Konzepten der Einzelhandelsentwicklung.  
Um die weitere Entwicklung steuern zu können, wurden die Standorte in geeignetem Maß-
stab räumlich konkret abgrenzt; dabei sind ggf. auch angrenzende Potentialflächen für 
verträgliche Erweiterungen berücksichtigt. 

Soweit solitär gelegene Einzelhandelstandorte von Einzelhandelsgroßprojekten außerhalb 
der zentralen Siedlungsgebiete liegen, kann mit der Festlegung ausschließlich eine Be-
standsicherung verbunden sein.  
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Die Festlegung steht im inhaltlichen Zusammenhang mit der Festlegung von Versorgungs-
kernen. 

Kriterien bei der Ausweisung von solitär gelegenen Einzelstandorten sind insbesondere 
• ausschließlicher Einzelhandelsbesatz, keine weiteren zentralörtlichen Funktionen, 
• verkehrsorientierter Einzelstandort (teilweise auch Agglomeration)  

An den solitär gelegenen Einzelstandorten sind räumliche Erweiterungen, Nutzungsände-
rungen sowie weitere Ansiedlungen von großflächigen Einzelhandelsbetrieben aufgrund 
der Standortkonkurrenz zum Versorgungskern nicht vorgesehen. Etwaige weitere Entwick-
lungen und deren raumordnerische Verträglichkeit sind in einem gesonderten Verfahren 
(vereinfachtes Raumordnungsverfahren) zu klären. Darüber hinaus gelten diese Versor-
gungsstandorte künftig als interkommunal und regionalplanerisch abgestimmt. 

Für ein großflächiges Einzelhandelsvorhaben außerhalb der regionalplanerisch abge-
stimmten Bereiche ist dessen raumordnerische Verträglichkeit ebenfalls in einem 
gesonderten Verfahren zu klären. 

06 unverändert 
07 entfällt 

In den nachfolgenden Kennblättern werden die Standorteigenschaften, die Planungs-
grundlagen und die Begründungen zu den raumordnerischen Zielsetzungen der Einzel-
standorte einzeln aufgeführt. 
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Standort Nr. 1.1 Bad Essen 

Lerchenstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
LM - Markt 
Textil - Discounter 
Getränkemarkt 
Drogerie 
Möbel / Bettenlager 
Sonderposten 
Drogerie gepl. 
LM - Vollsortimenter 

Gesamtverkaufsfläche 

1000
300
300
250
250
800
500
600

2400
          

ca. 6400

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 5, Ostfeld: Gewerbegebiet / Mischgebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein 

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Versorgungskern von Bad Essen stehen, wird eine 
Ausweitung der Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten raum-
ordnerisch nicht als verträglich eingestuft. 
Zukünftig sollen daher nur noch nicht zentrenrelevante Sortimente 
entsprechend der im RROP festgelegten Liste mit Leitsortimenten zu-
gelassen werden.  
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Standort Nr. 1.2 Bad Essen 

Hafenstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Potenzialfläche 

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 35, Hafenstraße: eingeschränktes Gewerbegebiet; 
raumordnerische Beurteilung vom 15.10.2004 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein 

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

An diesem Standort existieren zur Zeit keine Einzelhandelsbetriebe. 
Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Versorgungskern von Bad Essen stehen, wird eine 
Ansiedlung mit zentrenrelevanten Sortimenten als raumordnerisch 
nicht verträglich eingestuft.  
Zukünftig sollen daher nur nicht zentrenrelevante Sortimente entspre-
chend der im RROP festgelegten Liste mit Leitsortimenten angesiedelt 
werden.  
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Standort Nr. 1.3 Bad Essen 

Nordwest Zentrum 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
Baumarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

900
1700

          
ca. 2600

Planungs-
grundlagen 

Flächennutzungsplan: Gewerbliche Baufläche 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein 

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Versorgungskern von Bad Essen stehen, wird eine 
Ausweitung der Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten als 
raumordnerisch nicht verträglich eingestuft.  
Zukünftig sollen daher nur nicht zentrenrelevante Sortimente entspre-
chend der im RROP festgelegten Liste mit Leitsortimenten zugelassen 
werden. 
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Standort Nr. 1.4 Bad Essen 

Nordost Zentrum 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Sonderpostenmarkt 
Diakonie 

Gesamtverkaufsfläche 

1900
700

          
ca. 2600

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 51, Schimbach: Gewerbegebiet / Sondergebiet 
Sonderpostenmarkt; raumordnerische Beurteilung vom 26.02.1998 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein 

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Versorgungskern von Bad Essen stehen, wird eine 
Ausweitung der Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten als 
raumordnerisch nicht verträglich eingestuft. Zukünftig sollen daher nur 
noch nicht zentrenrelevante Sortimente entsprechend der im RROP 
festgelegten Liste mit Leitsortimenten zugelassen werden. 
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Standort Nr. 1.5 Bad Essen 

OT Lintorf 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Vollsortimenter 
Getränkemarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

700
200

          
ca. 900

Planungs-
grundlagen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4, Hartmannstraße: Sonder-
gebiet; raumordnerische Beurteilung vom 27.12.2006 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein 

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Ortskern Lintorf stehen, wird eine Ausweitung der 
Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten als raumordnerisch nicht 
verträglich eingestuft.  
Zukünftig beabsichtigt die Gemeinde Bad Essen daher über die Nut-
zung des Vollsortimenters und des Getränkemarktes hinaus und bei 
späteren Nutzungsänderungen nur noch nicht zentrenrelevante Sorti-
mente entsprechend der im RROP festgelegten Liste mit Leitsortimen-
ten zuzulassen. 
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Standort Nr. 2.1 Bad Iburg 

Osnabrücker Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 

Gesamtverkaufsfläche 

900
          

ca. 900

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 14, Sondergebiet Osnabrücker Straße: Sonderge-
biet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Versorgungskern von Bad Iburg stehen, wird eine 
Ausweitung der Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten als 
raumordnerisch nicht verträglich eingestuft.  

Zukünftig beabsichtigt die Stadt Bad Iburg nur noch max. 900 m² Ver-
kaufsfläche für zwei Fachmärkte mit nicht zentrenrelevanten Sortimen-
ten entsprechend der im RROP festgelegten Liste mit Leitsortimenten 
zuzulassen.  
Die für Erweiterungen und Nutzungsänderungen vorgesehene max. 
Verkaufsfläche von 2.300 m² soll davon  max. 1.400 m² Verkaufsfläche 
für nahversorgungsrelevante Sortimente enthalten. 
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Standort Nr. 2.2 Bad Iburg 

Fuchsbreite 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
Textil - Discounter 
Sonderposten 
LM - Vollsortimenter 
Getränkecenter 

Gesamtverkaufsfläche 

440
390
390

1000
400

          
ca. 2700

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 16, Fuchsbreite: Sondergebiet Einzelhandel; 
raumordnerische Beurteilung vom 16.10.2007 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Versorgungskern von Bad Iburg stehen, wird eine 
Ausweitung der Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten als 
raumordnerisch nicht verträglich eingestuft.  
Neben einer Erweiterung mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten 
sind künftig nur nicht zentrenrelevante Sortimente entsprechend der 
im RROP festgelegten Liste mit Leitsortimenten verträglich. 
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Standort Nr. 2.3 Bad Iburg 

Am Bahnhof 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Landwirtschaftshandel 

Gesamtverkaufsfläche 

2385
          

ca. 2400

Planungs-
grundlagen 

Flächennutzungsplan: Bahnflächen 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Auf der Grundlage der Ausweisung als städtebauliches Sanierungs-
gebiet gelten nur nicht zentrenrelevante Sortimente zur Bestandssi-
cherung entsprechend der im RROP festgelegten Liste mit Leitsorti-
menten als raumordnerisch verträglich. 
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Standort Nr. 2.4 Bad Iburg 

Autohaus / Tapetenladen 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Fachmarkt - Tapeten 
Autohaus 

Gesamtverkaufsfläche 

780
280

          
ca. 1100

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 42, Gewerbegebiet Ostenfelde: Gewerbegebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Bei Erweiterungen und Nutzungsänderungen gelten nur nicht zentren-
relevante Sortimente entsprechend der im RROP festgelegten Liste 
mit Leitsortimenten als raumordnerisch verträglich.
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Standort Nr. 2.5 Bad Iburg, OT Glane 

Bahnhofsstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Potenzialfläche

Planungs-
grundlagen 

Flächennutzungsplan: Sonderbaufläche; Raumordnerische Beurtei-
lung vom 19.05.2008 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

In einer raumordnerischen Beurteilung wurden nahversorgungs-
relevante Sortimente bis max. 1.000 m² VKF als raumordnerisch ver-
träglich beurteilt. Darüber hinaus und bei späteren Nutzungsänderun-
gen sollen nur nicht zentrenrelevante Sortimente entsprechend der im 
RROP festgelegten Liste mit Leitsortimenten angesiedelt werden. 
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Standort Nr. 3.1 Bad Laer 

Heideweg 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Baumarkt / Baustoffhandel 

Gesamtverkaufsfläche 

1000

ca. 1000

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 328, Zwischen Heideweg und Glandorfer Straße: 
Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel, Baustoffhandel, Bau-
markt; raumordnerische Beurteilung vom 01.03.2000 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Innerhalb des Sondergebietes mit der besonderen Zweckbestimmung 
„Baustoffhandel/Baumarkt“ sind Erweiterungen mit nicht zentrenrele-
vanten Sortimenten möglich. 
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Standort Nr. 3.2 Bad Laer 

Glandorfer Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Vollsortimenter 
Heizung, Elektro und Sanitär 

Gesamtverkaufsfläche 

800
100

ca. 900

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 5: Laer Süd-West: Mischgebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Innerhalb der vorhandenen Einzelhandelsbetriebe werden bestands-
orientierte Erweiterungen der zentrenrelevanten Sortimente raumord-
nerisch für verträglich gehalten. 
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Standort Nr. 3.3 Bad Laer 

Bielefelder Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Sonderposten 
Print-Shop 
LM - Discounter 
Drogerie 
Getränkemarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

1100
     

700
200

ca. 2000

Planungs-
grundlagen 

Bebauungspläne Nr. 305, Winkelsettener Straße; Nr. 312, Südlich Bie-
lefelder Straße: Mischgebiet / Sondergebiet Sonderpostenmarkt; 
raumordnerische Beurteilung vom 16.11.1999 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Der Bestand der vorhandenen Einzelhandelsbetriebe soll gesichert 
werden. Die Ansiedlung weiterer zentrenrelevanter Sortimente wird als 
raumordnerisch nicht verträglich eingestuft. 
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Standort Nr. 3.4 Bad Laer 

Grüner Weg 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Vollsortimenter 
LM - Discounter 
Textil - Discounter 
Versandapotheke, örtliche Apotheke 

Gesamtverkaufsfläche 

1400
790
400

ca. 2600

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 313, Östlich Grüner Weg: eingeschränktes Ge-
werbegebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Eine weitere Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel über die be-
stehenden Betriebe hinaus wird als raumordnerisch nicht verträglich 
eingestuft. 
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Standort Nr. 4.1 Bad Rothenfelde 

Osnabrücker Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Vollsortimenter 
Backshop 
Modeatelier 

Gesamtverkaufsfläche 

799
25
30

ca. 900

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 32: Osnabrücker Straße-Amselweg: Mischgebiet; 
raumordnerische Beurteilung vom 13.03.2009 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Der Standort erfüllt eine wichtige Nahversorgungsfunktion für die um-
liegenden Wohngebiete. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt der 
weiteren Wohn-Siedlungsentwicklung nach dem Städtebaulichem 
Rahmenplan der Gemeinde Bad Rothenfelde in diesem Bereich. Der 
Standort soll daher auf Basis nahversorgungsrelevanter Sortimente 
weiterentwickelt werden. Bestandsorientierte Erweiterungen im Rah-
men der raumordnerischen Zielsetzungen werden als raumordnerisch 
verträglich eingestuft. 
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Standort Nr. 4.2 Bad Rothenfelde 

Bahnhofsstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 

Gesamtverkaufsfläche 

699

ca. 700

Planungs-
grundlagen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3, Bahnhofsstraße Lindenal-
lee: Mischgebiet, SB-Markt; raumordnerische Beurteilung vom 
29.05.2009 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Der Standort erfüllt eine wichtige Nahversorgungsfunktion für die um-
liegenden Wohngebiete sowie den östlichen Gemeindebereich.  
Der Standort soll daher auf Basis nahversorgungsrelevanter Sortimen-
te weiterentwickelt werden. 
Bestandsorientierte Erweiterungen im Rahmen der raumordnerischen 
Zielsetzungen werden als verträglich eingestuft. 
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Standort Nr. 4.3 Bad Rothenfelde 

Frankfurter Straße / Westfalendamm 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Vollsortimenter 
LM - Discounter 
Lebensmittelmarkt 
Getränkemarkt 
Weinhandlung 
Backshop 
Maler - Center 

Gesamtverkaufsfläche 

1375
700
375
539

20
25

700

ca. 3800

Planungs-
grundlagen 

Bebauungspläne Nr. 7a, Frankfurter Straße; Nr. 7b, Östlich der Frank-
furter Straße; Nr. 51, Nördlich des Westfalendamms: Mischgebiet; 
raumordnerische Beurteilung vom 26.05.2005 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Der Standort erfüllt eine wichtige Nahversorgungsfunktion für die um-
liegenden Wohngebiete sowie den südlichen und süd-westlichen Ge-
meindebereich. 
Der Standort soll daher auf Basis nahversorgungsrelevanter Sortimen-
te weiterentwickelt werden. Bestandsorientierte Erweiterungen im 
Rahmen der raumordnerischen Zielsetzungen werden als verträglich 
eingestuft. 
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Standort Nr. 5.1 Belm 

Nördlich Bremer Straße / Haster Weg 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Gartenfachmarkt 
Baufachmarkt 
SB - Warenhaus 
Fahrräder 
Blumen 

Gesamtverkaufsfläche 

2079
9100
7663
200
100

ca. 19200

Planungs-
grundlagen 

Bebauungspläne Nr. 10, Gewerbegebiet nördlich der B 51; Nr. 41, 
Verbrauchermarkt nördl. der B 51; Gewerbegebiet / Sondergebiet SB-
Warenhaus/Tankstelle; raumordnerische Beurteilung vom 13.12.2001; 
Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Das Einzelhandelsentwicklungskonzept der Gemeinde Belm empfiehlt 
eine bestandsorientierte Konzentration des nicht-zentrenrelevanten 
Einzelhandels in Gewerbe- und Industriegebieten. Einzelhandelsbe-
triebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten 
sollten dort nicht angesiedelt werden. 
Dieser, im Zentrenkonzept als „Bestandsstandort“ bezeichnete Stand-
ort übernimmt zwar eine Versorgungsfunktion, hat aber aufgrund feh-
lender Standortqualität in städtebaulich nicht integrierter Lage eine 
geringere Bedeutung als ein Nahversorgungsstandort. Zudem könnte 
er auf Grund der Lage bestehende oder städtebaulich gewünschte 
Zentren- und Nahversorgungsstrukturen  gefährden und ihnen Ent-
wicklungsspielräume nehmen. Es wird daher eine Bestandssicherung 
auf die genehmigten und ausgeübten Nutzungen empfohlen. 
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Standort Nr. 5.2 Belm 

Nördlich Bremer Straße / Weberstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Elektro - Markt 
LM - Discounter 
Textil - Discounter 
Schuh - Discounter 
Matratzen 

Gesamtverkaufsfläche 

4000
897
356
248

1800

ca. 7400

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 16, Gewerbegebiet Vogelpohl: Gewerbegebiet / 
Mischgebiet / Sondergebiete; Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Das Einzelhandelsentwicklungskonzept der Gemeinde Belm empfiehlt 
eine bestandsorientierte Konzentration des nicht-zentrenrelevanten 
Einzelhandels in Gewerbe- und Industriegebieten. Einzelhandelsbe-
triebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten 
sollten dort nicht angesiedelt werden. 
Dieser, im Zentrenkonzept als „Bestandsstandort“ bezeichnete Stand-
ort übernimmt zwar eine Versorgungsfunktion, hat aber aufgrund feh-
lender Standortqualität in städtebaulich nicht integrierter Lage eine 
geringere Bedeutung als ein Nahversorgungsstandort. Zudem könnte 
er auf Grund der Lage bestehende oder städtebaulich gewünschte 
Zentren- und Nahversorgungsstrukturen  gefährden und ihnen Ent-
wicklungsspielräume nehmen. Es wird daher eine Bestandssicherung 
auf die genehmigten und ausgeübten Nutzungen empfohlen. Zukünfti-
ge Ansiedlungen mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sorti-
menten werden ausgeschlossen. 
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Standort Nr. 6.1.1 Samtgemeinde Bersenbrück, Mitgli edsgemeinde Bersenbrück 

Gewerbegebiet West 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Möbel 
Heimdecor 
Elekroartikel 
LM - Vollsortimenter 
Sonstige Shops 
LM - Discounter 
LM - Discounter 
Lebensmittel 
Schuhdiscounter 
Drogerie 
Textil - Discounter 
Getränke 
Farben und Tapeten 
Sonderposten 
Tiefkühlartikel 
Weinhandel 

Gesamtverkaufsfläche 

8000
2000
130

2000
200

1000
800
500
400
500
500
660
700
800
130
102

ca. 18500

Planungs-
grundlagen 

Bebauungspläne Nr. 29 Gewerbe- und Industriegebiet West, Nr. 59 
Sondergebiet Bersenbrück West, Nr. 63 Gewerbe- und Industriegebiet 
West Erweiterung, Nr. 68 Sondergebiet West: Sondergebiete, tw. ein-
geschränkte Gewerbe- und Industriegebiete; raumordnerische Beurtei-
lung vom 14.01.2004 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Der Standort hat eine erhebliche Versorgungsfunktion für die Stadt 
Bersenbrück und die Samtgemeinde Bersenbrück übernommen. Da-
bei werden auch zentrenrelevante Sortimente angeboten. 
Für den Bereich Möbel mit 8.000 m² VKF sind als Folgenutzung nicht 
zentrenrelevanten Sortimente verträglich. 
Darüber hinausgehende veränderte Planungsabsichten sind in einem 
gesonderten raumordnerischen Verfahren zu beurteilen. 
Aufgrund der geringen räumlichen Entfernung zum Ortskern der Stadt 
Bersenbrück sollen zentrenrelevante Sortimente in der zentralen Lage 
vorgehalten werden. 
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Standort Nr. 6.2.1 Samtgemeinde Bersenbrück, Mitgli edsgemeinde Ankum 

Sondergebiet B 214 / Loxtener Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Vollsortimenter 
LM - Discounter 
Textil - Discounter 
Sonderposten 
Schuh - Discounter 
Garten-/ Tierbedarf 
PC - Bedarf 

Gesamtverkaufsfläche 

1200
650
300

1135
200

1000
300

ca. 4800

Planungs-
grundlagen 

Bebauungspläne Nr. 39, B 214 / Loxtener Straße (L 74), Nr. 54 Frei-
zeitcenter an der B 214: Sondergebiet; raumordnerische Beurteilun-
gen vom 13.05.1998 und 15.10.2007 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Die Sortimentsstruktur und die Flächengrößen wurden durch ein Ver-
träglichkeitsgutachten ermittelt. Dabei wurde auch die Verträglichkeit 
der zentrenrelevanten Produkte beurteilt. Die Zulässigkeiten wurden in 
die geltenden Bebauungspläne der Gemeinde Ankum übernommen. 
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Standort Nr. 6.2.2 Samtgemeinde Bersenbrück, Mitgli edsgemeinde Ankum 

Tiefer Weg 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Vollsortimenter 
Getränkemarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

1300
500

ca. 1800

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 27, Am Kattenboll: Mischgebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Die Sortimentsstruktur und die Flächengrößen wurden durch ein Ver-
träglichkeitsgutachten ermittelt. Dabei wurde auch die Verträglichkeit 
der zentrenrelevanten Produkte beurteilt. Die Zulässigkeiten wurden in 
die geltenden Bebauungspläne der Gemeinde Ankum übernommen. 
Im Interesse des Versorgungskerns der Gemeinde Ankum wird eine 
weitere Ansiedlung von nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sor-
timenten als raumordnerisch nicht verträglich eingestuft. 
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Standort Nr. 6.3.1 Samtgemeinde Bersenbrück, Mitgli edsgemeinde Eggermühlen

Tischlerei 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Möbel 

Gesamtverkaufsfläche 

1000

ca. 1000

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 43, Eggermühlen / Basum: Allgemeines Wohnge-
biet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Im Rahmen der am Standort erfolgten Möbel-Produktion soll dem an-
sässigen Betrieb auch die Vermarktung der Produkte ermöglicht wer-
den. Es wird daher künftig eine bestandsorientierte Erweiterung der 
Verkaufsflächen für nicht zentrenrelevante Sortimente ermöglicht. 
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Standort Nr. 7.1 Bissendorf 

EKZ Eistruper Feld 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
Backshop 
Drogerie - Discounter 
Textil - Discounter 
Getränkemarkt 
Tierfutter 
Leerstand 

Gesamtverkaufsfläche 

880
80

225
565
560
230
640

ca. 3200

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 133, Gewerbegebiet Eistruper Feld: eingeschr. 
Gewerbegebiet / Sondergebiet Einzelhandel (Lebensmittel); raumord-
nerische Beurteilungen vom 18.12.2003 und 25.04.2005 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Versorgungskern der Gemeinde Bissendorf stehen, 
wird eine Ausweitung dieser Sortimente als raumordnerisch nicht ver-
träglich eingestuft. 
Eine Erweiterung der nicht zentrenrelevanten Sortimente ist entspre-
chend der im RROP festgelegten Liste der Leitsortimente verträglich. 
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Standort Nr. 7.2 Bissendorf 

Friedensweg – Osnabrücker Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Sonderpostenmarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

2300

ca. 2300

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 4, Hinter dem Rübenkampe: Sondergebiet Einzel-
handel Sonderpostenmarkt; raumordnerische Beurteilung vom 
20.04.2004 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Versorgungskern der Gemeinde Bissendorf stehen, 
wird eine Ausweitung dieser Sortimente als raumordnerisch nicht ver-
träglich eingestuft. 
Eine Erweiterung der nicht zentrenrelevanten Sortimente ist entspre-
chend der im RROP festgelegten Liste der Leitsortimente verträglich. 
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Standort Nr. 7.3 Bissendorf, OT Wissingen 

EKZ Wissingen 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Vollsortimenter 
LM - Discounter 
Textil - Discounter 
Getränkemarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

1500
857
305
500

ca. 3200

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 139, Gewerbegebiet Wissingen: eingeschränktes 
Gewerbegebiet / Sondergebiet Einzelhandel; raumordnerische Beur-
teilung vom 18.12.2002 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Versorgungskern der Gemeinde Bissendorf stehen, 
wird eine Ausweitung dieser Sortimente als raumordnerisch nicht ver-
träglich eingestuft. 
Eine Erweiterung der nicht zentrenrelevanten Sortimente ist entspre-
chend der im RROP festgelegten Liste der Leitsortimente raumordne-
risch verträglich. 
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Standort Nr. 8.1 Bohmte 

Osnabrücker Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
Textil - Discounter 
Getränke 
Schuhe 
Drogerie 
Gemüse 
Sonderposten 
Spielwaren 
LM - Vollsortimenter 
Drogerie 

Gesamtverkaufsfläche 

901
418
418
396
396
430
801
463
932

ca. 5200

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 10, Gewerbegebiet West I: Gewerbegebiet, raum-
ordnerische Beurteilung vom 25.05.2004 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
starker Konkurrenz zum Versorgungskern der Gemeinde Bohmte ste-
hen, wird eine räumliche Erweiterung und Ausweitung dieser Sorti-
mente als raumordnerisch nicht verträglich eingestuft. 
Es wird seitens der Gemeinde eine langfristige Umstrukturierung in 
einen Standort mit überwiegend nicht zentrenrelevanten Sortimenten 
angestrebt. 
Eine Erweiterung der nicht zentrenrelevanten Sortimente ist entspre-
chend der im RROP festgelegten Liste der Leitsortimente raumordne-
risch verträglich. 
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Standort Nr. 8.2 Bohmte, OT Hunteburg 

Streithorstweg 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Bauzentrum 

Gesamtverkaufsfläche 

1634

ca. 1700

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 998, Gewerbegebiet Hunteburg II: Gewerbegebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Eine räumliche Erweiterung und Ausweitung mit zentrenrelevanten 
Sortimenten wird als raumordnerisch nicht verträglich eingestuft. 
Bei Nutzungsänderungen sind nur nicht zentrenrelevante Sortimente 
entsprechend der im RROP festgelegten Liste der Leitsortimente 
raumordnerisch verträglich. 
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Standort Nr. 9.1 Bramsche 

Hasestraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Küchen - Möbel 

Gesamtverkaufsfläche 

1100

ca. 1100

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 76, Hasestraße: Mischgebiet; Einzelhandelskon-
zept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Um den Standort zu sichern sind bestandsorientierte Erweiterungen 
mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten möglich. Eine Ergänzung um 
zentrenrelevante Sortimente wird als raumordnerisch nicht verträglich 
eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Bramsche wurde als Abstim-
mungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen 
verwendet. 
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Standort Nr. 9.2 Bramsche 

Maschstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Vollsortimenter 
Tapeten / Bodenbeläge 

Gesamtverkaufsfläche 

2000
900

ca. 2900

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 26, Heinrichstraße: Industriegebiet; Einzelhan-
delskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Aufgrund der unmittelbaren Lage an der Innenstadt wird ein Verkauf 
von Sortimenten des periodischen Bedarfs, aber auch von Sortimen-
ten mit Innenstadtrelevanz als raumordnerisch verträglich eingestuft. 
Grundsätzlich wird seitens der Stadt Bramsche eine Vergrößerung der 
Gesamtverkaufsfläche durch Grundstücksarrondierung als möglich 
angesehen. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Bramsche wurde als Abstim-
mungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen 
verwendet. 
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Standort Nr. 9.3 Bramsche 

Lindenstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
Bäckerei 
Getränke 
Tierfutter 
Bäckerei 
Bäckerei 

Gesamtverkaufsfläche 

993
25

250
90
35
30

ca. 1500

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 37, Nördlich des Wiesenweges: Mischgebiet; Ein-
zelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten im 
periodischen Bedarf als Konkurrenz zum Versorgungskern angesehen 
werden, kann eine Ausweitung dieser Sortimente nicht mehr als raum-
ordnerisch verträglich eingestuft werden. Daher wird auch bei Umnut-
zungen oder Erweiterungen eine Überschreitung der vorhandenen 
Gesamtverkaufsfläche nicht mehr als verträglich angesehen. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Bramsche wurde als Abstim-
mungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen 
verwendet. 
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Standort Nr. 9.4 Bramsche 

Lindenstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 

Gesamtverkaufsfläche 

860

ca. 900

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 122, Zwischen Lindenstraße und Molkestraße: 
Mischgebiet; Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten im 
periodischen Bedarf in Konkurrenz zum Versorgungskern stehen, wird 
eine Ausweitung dieser Sortimente nicht mehr als raumverträglich ein-
gestuft. Die Gesamtverkaufsfläche soll daher nicht mehr erweitert 
werden. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Bramsche wurde als Abstim-
mungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen 
verwendet.
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Standort Nr. 9.5 Bramsche, OT Gartenstadt 

Struwen Eck / Alte Engter Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Möbel 
Möbel 

Gesamtverkaufsfläche 

43500
300

ca. 43800

Planungs-
grundlagen 

Bebauungspläne Nr. 75, Struwen Eck; Nr. 98, Westlich Osnabrücker 
Straße: Mischgebiet / Gewerbegebiet / Sondergebiete (Möbel-
Einzelhandel / KfZ Werkstatt / Möbel-Einrichtungshaus / Tankstelle); 
raumordnerische Beurteilung vom 14.01.2008; Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Eine Vergrößerung des Kernsortiments (Möbel/Einrichtungsbedarf) 
wird aufgrund der mittelzentralen Bedeutung der Stadt Bramsche als 
raumordnerisch verträglich angesehen.  
Die möbelhaustypischen, nicht zentrenrelevanten Randsortimente sol-
len auch zukünftig auf 15 % der VKF begrenzt werden. 
Eine Ausweitung der VKF bzw. eine Umnutzung bzw. Ausweitung der 
zentrenrelevanten Sortimente wird auf Grund der Konkurrenzsituation 
dieses Einzelstandortes zum Versorgungskern als raumordnerisch 
nicht verträglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Bramsche wurde als Abstim-
mungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen 
verwendet. 
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Standort Nr. 9.6 Bramsche, OT Gartenstadt 

Meyers Tannen 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Vollsortimenter mit 
Getränkemarkt 
Sonderpostenmarkt 
LM - Discounter 
Baumarkt 
Bäckerei 
Tabak / Zeitschriften 
Blumen 
Tiernahrung / Gartenbedarf 
Fischgeschäft 
Bäckerei 

Gesamtverkaufsfläche 

3980
577
694

5320
35
35
40

400
35
30

ca. 11200

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 114, Zwischen Hafenstraße und Osnabrücker 
Straße: Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel; raumordnerische 
Beurteilung vom 14.09.2004; Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Dieser Einzelstandort erfüllt eine Nahversorgungsfunktion für die Alt-
stadt und die Gartenstadt in Bramsche. Da die Angebote mit zentren-
relevanten Sortimenten in Konkurrenz zum Versorgungskern stehen, 
wird eine Ausweitung dieser Sortimente raumordnerisch nicht als ver-
träglich eingestuft. Über die derzeitige Nutzung des Vollsortimenters, 
des Discounters und des Sonderpostenmarktes hinaus und auch bei 
späteren Nutzungsänderungen sollen nur nicht zentrenrelevante Sor-
timente angesiedelt werden. 
Eine Ausweitung der Gesamtverkaufsfläche wird als raumordnerisch 
nicht verträglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Bramsche wurde als Abstim-
mungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen 
verwendet. 
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Standort Nr. 9.7 Bramsche, OT Gartenstadt 

Êngter Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Bettenlager 
Tierfutter 
Getränke 
Gastronomie 

Gesamtverkaufsfläche 

800
500

1050
100

ca. 2500

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 14, Industriegelände a.d. Hafenstraße: Sonderge-
biet, raumordnerische Beurteilung vom 01.10.2007; Einzelhandels-
konzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Der Standort kann im Rahmen der Vorgaben der raumordnerischen 
Beurteilung und des rechtskräftigen Bebauungsplanes durch nicht 
zentrenrelevanten Einzelhandel vollständig belegt werden. Eine Aus-
weitung der VKF über den derzeitigen Bestand wird raumordnerisch 
nicht als verträglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Bramsche wurde als Abstim-
mungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen 
verwendet. 
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Standort Nr. 9.8 Bramsche, OT Hesepe 

Industriestraße Hesepe 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Sonderpostenmarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

2200

ca. 2200

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 66, An der Sögeler Grenze: eingeschränktes In-
dustriegebiet; Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da das Angebot mit zentrenrelevanten Sortimenten in Konkurrenz 
zum Versorgungskern steht, wird sowohl eine Ausweitung dieser Sor-
timente als auch der Gesamtverkaufsfläche als raumordnerisch nicht 
verträglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Bramsche wurde als Abstim-
mungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen 
verwendet. 
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Standort Nr. 10.1 Dissen a.T.W. 

Westring / Heidländer Weg 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Potenzialfläche 

Planungs-
grundlagen 

Bebauungspläne Nr. 3, Heidländer Weg; Nr. 71, Westring Heidländer 
Weg: eingeschränktes Gewerbegebiet / eingeschränktes Industriege-
biet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Eine Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten 
Sortimenten würde an diesem Potenzialstandort  in Konkurrenz zum 
Versorgungskern der Stadt Dissen a.T.W. stehen. Es werden daher 
nur überwiegend nicht zentrenrelevante Sortimente entsprechend der 
im RROP festgelegten Liste mit Leitsortimenten als raumordnerisch 
verträglich eingestuft. 
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Standort Nr. 10.2 Dissen a.T.W. 

Bahnhofsstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Baumarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

2700

ca. 2700

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 16, Auf dem Heidbrink: Sondergebiet Baumarkt; 
raumordnerische Beurteilung vom 04.11.1997 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Wegen der Konkurrenzsituation mit dem Versorgungskern der Stadt 
Dissen a.T.W. wird eine Ausweitung der Angebote mit zentrenrelevan-
ten Sortimenten als raumordnerisch nicht verträglich eingestuft. 
Künftig sind nur nicht zentrenrelevante Sortimente entsprechend der 
im RROP festgelegten Liste mit Leitsortimenten raumordnerisch ver-
träglich. 
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Standort Nr. 11.1 Fürstenau 

Südlich B 214 / Parkstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Getränkemarkt 
LM - Discounter 
Schuh - Discounter 
Textil - Discounter 

Gesamtverkaufsfläche 

600
800

1000
600

ca. 3000

Planungs-
grundlagen 

Flächennutzungsplan: Gemischte Baufläche; raumordnerische Beur-
teilung vom 04.11.1997; Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Versorgungskern der Stadt Fürstenau stehen, wird 
eine Ausweitung dieser Sortimente als raumordnerisch nicht verträg-
lich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Fürstenau wurde als Abstim-
mungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen 
verwendet. 
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Standort Nr. 11.2 Fürstenau 

Nördlich B 214 / Burgstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Sonderpostenmarkt 
Blumen 

Gesamtverkaufsfläche 

1500
100

ca. 1600

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 21, Koppelstraße West: Mischgebiet; raumordneri-
sche Beurteilung vom 03.02.2010; Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Zu einer zwischenzeitlich veränderten Planung, die nun u.a. einen 
Textildiscounter mit 700 m² Verkaufsfläche beinhaltet, wurde Im Rah-
men des Bauleitplanverfahrens am 03. Februar 2010 eine raumordne-
rischen Beurteilung abgegeben. Dort wurde festgestellt, dass die Pla-
nung raumordnerisch nur verträglich ist, wenn im Bereich des Verlage-
rungsstandortes Gewerbegebietes Utdrift eine Nachfolgenutzung im 
Sortiment Textil ausgeschlossen wird. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Fürstenau wurde als Abstim-
mungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen 
verwendet. 
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Standort Nr. 11.3 Fürstenau 

Südlich B 214 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

FM-Möbel 

Gesamtverkaufsfläche 

2540

ca. 2600

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 22, Koppelkamp: Gewerbegebiet; Einzelhandels-
konzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Eine bestandsorientierte Erweiterung des Angebotes mit nicht zentren-
relevanten Sortimenten wird an diesem Standort als raumordnerisch 
verträglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Fürstenau wurde als Abstim-
mungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen 
verwendet. 
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Standort Nr. 11.4 Fürstenau 

Südlich B 214 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Vollsortimenter 

Gesamtverkaufsfläche 

1250

ca. 1300

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 22, Koppelkamp: Gewerbegebiet; Einzelhandels-
konzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Versorgungskern der Stadt Fürstenau stehen, wird 
eine Ausweitung dieser Sortimente als raumordnerisch nicht verträg-
lich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Fürstenau wurde als Abstim-
mungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen 
verwendet. 
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Standort Nr. 11.5 Fürstenau 

Nördlich B 214 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Vollsortimenter 

Gesamtverkaufsfläche 

1150

ca. 1200

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 20, Koppelstraße Ost: Mischgebiet; Einzelhan-
delskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Versorgungskern der Stadt Fürstenau stehen, wird 
eine Ausweitung dieser Sortimente als raumordnerisch nicht verträg-
lich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Fürstenau wurde als Abstim-
mungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen 
verwendet. 
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Standort Nr. 11.6 Fürstenau 

Aue - Center 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
Textil - Discounter 
Bäckerei 
Drogerie 
Drogerie 
Tiernahrung 
Sonderposten 
Textil - Discounter 
Textil - Discounter 
Schuh - Discounter 
LM - Vollsortimenter 
Schnellrestaurant 

Gesamtverkaufsfläche 

668
446

     
117
480
270
400
197
317
400

1570
150

ca. 5100

Planungs-
grundlagen 

Bebauungspläne Nr. 30, Gewerbegebiet Utdrift; Nr. 59, Sondergebiet 
Utdrift: eingeschränktes Gewerbegebiet, Sondergebiet Einzelhandel; 
raumordnerische Beurteilung vom 08.03.2007; Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Versorgungskern der Stadt Fürstenau stehen, wird 
eine Ausweitung dieser Sortimente als raumordnerisch nicht verträg-
lich eingestuft. 
Bei späteren Nutzungsänderungen werden nur noch nicht zentrenre-
levante Sortimente als raumordnerisch verträglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Fürstenau wurde als Abstim-
mungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen 
verwendet. 
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Standort Nr. 12.1 Georgsmarienhütte, OT Oesede 

Dütezentrum 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
Getränkemarkt 
Textil - Discounter 
Schuh - Discounter 
Spielwaren 

Gesamtverkaufsfläche 

850
500
465
355

1218

ca. 3400

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 224, Stadtzentrum Nord-Ost: Kerngebiet; Einzel-
handelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Die Angebote dienen der Ergänzung der im zentralen Versorgungsbe-
reich Oesede vorhandenen zentrenrelevanten Sortimente und diese 
der Stützung der mittelzentralen Versorgungsfunktion des Stadtzent-
rums. Nach Festsetzung des Bebauungsplanes soll durch Nutzungs-
änderungen die Verkaufsfläche von 1.200 m² je Einzelstandort nicht 
überschritten werden. 
Die Möglichkeit der Ansiedlung weiterer zentrenrelevanter Sortimente 
bleibt bestehen. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Georgsmarienhütte wurde als 
Abstimmungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festle-
gungen verwendet. 
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Standort Nr. 12.2 Georgsmarienhütte, OT Oesede 

Leimbrink 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Möbel 

Gesamtverkaufsfläche 

11.600

ca. 11600

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 245, Gewerbegebiet Leimbrink: Gewerbegebiet, 
raumordnerische Beurteilung vom 15.12.2009; Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

An diesem Standort werden als Randsortimente auch zentrenrelevan-
te Sortimente angeboten, die in Konkurrenz zum zentralen Hauptver-
sorgungsbereich Oesede stehen.  
Bei Nutzungsänderungen darf die Verkaufsfläche 12.500 m² insge-
samt nicht überschreiten.  
Für die Randsortimente, die Zentrenrelevanz aufweisen, wird eine 
Verkaufsfläche von nicht mehr als 1.600 m² vorgesehen. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Georgsmarienhütte wurde als 
Abstimmungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festle-
gungen verwendet. 
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Standort Nr. 12.3 Georgsmarienhütte, OT Oesede 

Harzer Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Küchen - Möbel 
Landwirtschaftshandel 

Gesamtverkaufsfläche 

2700
1500

ca. 4200

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 214, Gewerbegebiet Oeseder Feld: eingeschränk-
tes Gewerbegebiet / Sondergebiet Möbelfachmarkt; raumordnerische 
Beurteilung vom 23.02.2005; Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Die überwiegend nicht zentrenrelevanten Kernsortimente stehen nicht 
in Konkurrenz zum zentralen Versorgungsbereich Oesede. Bei Nut-
zungsänderungen werden zentrenrelevante Sortimente grundsätzlich 
nur als Randsortimente mit max. 15 % der Verkaufsflächen als ver-
träglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Georgsmarienhütte wurde als 
Abstimmungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festle-
gungen verwendet. 
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Standort Nr. 12.4 Georgsmarienhütte, OT Oesede 

Oeseder Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Tapeten 

Gesamtverkaufsfläche 

800

ca. 800

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 27, Oesede Nord: Mischgebiet; Einzelhandelskon-
zept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Bei Nutzungsänderungen wird eine Ansiedlung nur für nicht zentrenre-
levante Sortimenten mit einer Verkaufsfläche unterhalb der Großflä-
chigkeit als raumverträglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Georgsmarienhütte wurde als 
Abstimmungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festle-
gungen verwendet. 
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Standort Nr. 12.5 Georgsmarienhütte 

Klöcknerstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
Bäckerei 
Getränkemarkt 
Sonderpostenmarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

980
30

560
580

ca. 2200

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 116: Sanierung Alte Kolonie: Kerngebiet; Einzel-
handelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Der rechtskräftige Bebauungsplan sieht vor, dass bei Nutzungsände-
rungen die Verkaufsfläche jedes Einzelbetriebes 1.000 m² nicht über-
schreiten darf. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Georgsmarienhütte wurde als 
Abstimmungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festle-
gungen verwendet. 
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Standort Nr. 12.6 Georgsmarienhütte, OT Holzhausen 

Sutthauser Straße / Im Loh 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Möbel 
Radio / Fernseher 
Büroeinrichtung 
LM - Discounter 
Bäckerei 
Apotheke 

Gesamtverkaufsfläche 

6000
55
30

800
130

50

ca. 7100

Planungs-
grundlagen 

Bebauungspläne Nr. 201, Sondergebiet Möbelmarkt Holzhausen; Nr. 
243 Geschäftsbebauung Im Loh: Sondergebiet Großflächiger Einzel-
handel (Möbel) / Mischgebiet; Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Nach dem Einzelhandelskonzept der Stadt Georgsmarienhütte sollte 
dieser Standort nicht weiter ausgeweitet werden, um eine Stabilisie-
rung des vorhandenen Geschäftszentrums (zentraler Versorgungsbe-
reich) zu erreichen. Dabei sollte eine Nahversorgung unterhalb der 
Großflächigkeit gesichert werden. Bei Nutzungsänderungen sollte die 
Verkaufsfläche für zentrenrelevante Sortimente jedoch gegenüber 
dem Bestand nicht erweitert werden. 
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Standort Nr. 12.7 Georgsmarienhütte, OT Harderberg 

Niedersachsenstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Baumarkt 
Hobby- und Gartenmarkt/Baumarkt 
Zoofachmarkt 
Möbel 
Möbel 

Gesamtverkaufsfläche 

5000
20750

1050
19400
14500

ca. 60700

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 131, Industriegebiet Osterheide: Gewerbegebiet / 
Sondergebiet; Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Es handelt sich hierbei um einen agglomerierten Standort, an dem 
überwiegend nicht zentrenrelevante Sortimente angeboten werden. Es 
ist vorgesehen, die bisherige Verkaufsfläche nicht zu erweitern und 
diese im Rahmen einer Sondergebietsausweisung festzuschreiben. In 
diesem Zusammenhang sollen die derzeit zugelassenen zentrenrele-
vanten Sortimente als Randsortimente in ihrer Verkaufsfläche be-
schränkt werden. Dabei soll die Gesamtverkaufsflächengröße für die 
Randsortimente je Einzelstandort nicht mehr als 800 m² betragen. Ei-
ne Erweiterung des Zoofachmarktes soll ausgeschlossen werden. 
Zukünftig werden nur noch nicht zentrenrelevante Sortimente als 
raumordnerisch verträglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Georgsmarienhütte wurde als 
Abstimmungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festle-
gungen verwendet. 
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Standort Nr. 12.8 Georgsmarienhütte, OT Harderberg 

Raiffeisenstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Textil - Leder 
Teppiche / Gardinen 
Schuhe und mehr 

Gesamtverkaufsfläche 

830
1500

40

ca. 2400

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 105, Industriegebiet Harderberg: Gewerbegebiet; 
Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Hauptzentrum Oesede stehen, wird eine Ausweitung 
der Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten als raumordnerisch 
nicht verträglich angesehen. Als verträglich werden nur noch nicht 
zentrenrelevante Sortimente mit einer Verkaufsfläche je Einzelbetrieb 
unterhalb der Großflächigkeit eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Georgsmarienhütte wurde als 
Abstimmungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festle-
gungen verwendet. 
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Standort Nr. 13.1 Glandorf 

Auf dem Haarkampe 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
Haustechnik 
Möbel 

Gesamtverkaufsfläche 

700
100

2100

ca. 2900

Planungs-
grundlagen 

Bebauungspläne Nr. 8, Auf dem Haarkamp; Nr. 209, Haarkamp – Hof-
stelle Obermeyer; Nr. 216, Auf dem Haarkamp II: Gewerbegebiet / 
eingeschränktes Industriegebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Versorgungskern der Gemeinde Glandorf stehen, 
wird eine Ausweitung dieser Sortimente als raumordnerisch nicht ver-
träglich eingestuft. 
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Standort Nr. 13.2 Glandorf 

Füchtorfer Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 

Gesamtverkaufsfläche 

900

ca. 900

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 11, Gartenstraße: Mischgebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Aufgrund der unmittelbaren Lage am Ortskern wird der Verkauf zent-
renrelevanter Sortimente mit einer bestandsorientierten Erweite-
rungsmöglichkeit an diesem Standort als raumordnerisch verträglich 
eingestuft. 
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Standort Nr. 13.3 Glandorf 

Am Timpen 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
Textil - Fachmarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

1000
800

ca. 1800

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 229, Am Timpen: Sondergebiet Großflächiger Ein-
zelhandel; raumordnerische Beurteilung vom 11.02.2008 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten im pe-
riodischen Bedarf liegen in einer Entfernung von ca. 300-400 m zum 
Ortskern.  
Auch bei Umnutzungen und Erweiterung soll die Gesamtverkaufsflä-
che nicht überschritten werden. 
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Standort Nr. 14.1 Hagen a.T.W. 

City 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
LM - Discounter 
Videothek 
Backshops 

Gesamtverkaufsfläche 

700
750
113

ca. 1600

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 8, Hagen Süd-Ost I: Mischgebiet / Sondergebiet 
Fachmarktzentrum; raumordnerische Beurteilung vom 29.06.2009 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Für die Fläche zwischen der Hüttenstraße und dem Marktweg wurde 
ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Weitere, über die 
dort festgeschriebenen zentrenrelevanten und nahversorgungsrele-
vanten Sortimente sollen an diesem Standort nicht mehr vorgesehen 
werden.  
Nördlich der Hüttenstraße sollen über den dortigen Bestand hinausge-
hende Erweiterungen nicht vorgesehen werden. 
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Standort Nr. 14.2 Hagen a.T.W. 

Natrup Hagen 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Verbrauchermarkt 
inklusive Bäcker 

Gesamtverkaufsfläche 

1600

ca. 1600

Planungs-
grundlagen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 172, An der L 89: Sonderge-
biet Verbrauchermarkt 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Der bestehende Verbrauchermarkt dient der direkten Nahversorgung. 
Ein Ausbau dieses Standortes mit zentrenrelevanten Sortimenten wird 
als raumordnerisch nicht verträglich eingestuft. 
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Standort Nr. 14.3 Hagen a.T.W. 

Gellenbeck 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
inklusive Backshop 

Gesamtverkaufsfläche 

1000

ca. 1000

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 142, Natruper Straße/Görsmannstraße: Mischge-
biet; raumordnerische Beurteilung vom 28.06.2006 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

In diesem zentralen Bereich des Ortsteiles Gellenbeck wird die An-
siedlung weiterer Nahversorger zur Sicherung der Grundversorgung 
als raumordnerisch verträglich eingestuft. 
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 Standort Nr. 15.1 Hasbergen 

Hauptstraße / BAB 30 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Potenzialfläche 

Planungs-
grundlagen 

Flächennutzungsplan: Gewerbliche Baufläche; Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Aufgrund der räumlichen Nähe zu einem Möbel-Einrichtungshaus sind 
Fachmarktangebote im speziellen Randbereich dieses Sortimentsan-
gebotes mit überwiegend nicht zentrenrelevanten Sortimenten bis 
max. 5.000 m² VKF geplant. Eine weitere Ausweitung der Angebote 
mit zentrenrelevanten Sortimenten ist wegen der Konkurrenzsituation 
mit dem zentralen Versorgungsbereich im Zentrum der Gemeinde 
Hasbergen raumordnerisch nicht verträglich.  
Um auch keine Konkurrenz zum Nahversorgungsbereich im Ortsteil 
Gaste (Hauptstraße) zu schaffen, werden auch nahversorgungsrele-
vante Sortimente als nicht verträglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Gemeinde Hasbergen wurde als Ab-
stimmungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegun-
gen verwendet. 
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Standort Nr. 16.1 Hilter a.T.W. 

Münsterstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
LM - Vollsortimenter 

Gesamtverkaufsfläche 

800
700

ca. 1500

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 73, Nördlich Münsterstraße: Mischgebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten in Konkurrenz zum 
Versorgungskern der Gemeinde Hilter a.TW. stehen würden, wird eine 
Ausweitung dieser Sortimente als raumordnerisch nicht verträglich 
eingestuft. 
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Standort Nr. 16.2 Hilter a.T.W. 

Bielefelder Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
Textil - Discounter 

Gesamtverkaufsfläche 

700
430

ca. 1200

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 3, Am Bahnhof: Sondergebiet Großflächiger Ein-
zelhandel; raumordnerische Beurteilung vom 22.10.2008 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Bestandsorientierte Erweiterungen mit zentrenrelevanten Sortimenten 
werden als raumordnerisch verträglich eingestuft. 
Ergänzungen durch nicht zentrenrelevante Sortimente gelten entspre-
chend der im RROP festgelegten Liste mit Leitsortimenten als raum-
ordnerisch verträglich. 
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Standort Nr. 16.3 Hilter a.T.W. 

Eisenbahnstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Baustoffhandel/Baumarkt/Garten-
bedarf 

Gesamtverkaufsfläche 

966

ca. 1000

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 24, Industriegebiet am Bahnhof: Gewerbegebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Für den bestehenden Fachmarkt für Baustoffhandel, Baumarkt und 
Gartenbedarf wird eine Bestandssicherung angestrebt. Eine Auswei-
tung der Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten wird als raum-
ordnerisch nicht verträglich eingestuft. 
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Standort Nr. 17.1 Melle 

Melle - Bakum 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Fachmärkte für Tapeten, Gardinen 
und Teppichböden 

Gesamtverkaufsfläche 

1599

ca. 1600

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 36, In der Euer Heide: Mischgebiet / Gewerbege-
biet; Einzelhandleskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Für bestandsorientierte Erweiterungen sind entsprechende planungs-
rechtliche Voraussetzungen erforderlich. Zukünftig gelten nur noch 
nicht zentrenrelevante Sortimente als raumordnerisch verträglich. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Melle wurde als Abstimmungs-
grundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen verwen-
det. 
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Standort Nr. 17.2 Melle 

Melle - Gerden 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Baumarkt 
LM - Discounter 
LM - Discounter 
Möbelmarkt 
LM - Vollsortimenter 
Heimtextil Fachmarkt 
Getränke 
Bettenlager 
Textil - Discounter 
Textil - Discounter 
Sonderposten 
Tierfutter 
LM - Discounter 
Schuh - Discounter 
Baumarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

8432
1550
875

5078
5500
2000
855
676
420
572
249
387
880
456
846

ca. 28800

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 6, Industrie- und Gewerbegebiet Melle Europa-
straße; Nr. 9, Gewerbepark südlich Industriestraße: Gewerbegebiet / 
Industriegebiet; Einzelhandelskonzept 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
starker Konkurrenz zum Versorgungskern von Melle stehen, wird eine 
räumliche Erweiterung und Ausweitung der Angebote mit zentrenrele-
vanten Sortimenten als raumordnerisch nicht verträglich eingestuft. 
Künftig gelten nur noch nicht zentrenrelevante Sortimente entspre-
chend der im RROP festgelegten Liste mit Leitsortimenten als verträg-
lich. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Melle wurde als Abstimmungs-
grundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen verwen-
det. 
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Standort Nr. 17.3 Melle 

Oldendorfer Straße / Weststraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Verbrauchermarkt 
Drogeriemarkt 
LM - Discounter 
Getränke 

Leerstände/Bestandsschutz: 
LM-Discounter 
Getränke 
Drogeriemarkt 
Textil-Discounter 
Schuhdiscounter 

Gesamtverkaufsfläche 

2247
982

1200
699

     
     

530
375
175
290
290

ca. 6800

Planungs-
grundlagen 

Flächennutzungsplan Gewerbliche Baufläche / Gemischte Baufläche 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Im Bereich südlich der Oldendorfer Straße sind bei künftigen Nut-
zungsänderungen zentrenrelevante Sortimente raumordnerisch nicht 
verträglich. Im Bereich der nahversorgungsrelevanten Sortimente gel-
ten max. 800 m² VKF nur in selbständigen Ladeneinheiten als verträg-
lich. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Melle wurde als Abstimmungs-
grundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegungen verwen-
det. 
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Standort Nr. 18.1.1 Samtgemeinde Neuenkirchen, Mitgl iedsgemeinde 
Neuenkirchen 

Bramscher Straße / Mettinger Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Verbrauchermarkt 
LM - Discounter 
Sonderpostenmarkt 
US - Stegwaren 
geplante Nutzung 

Gesamtverkaufsfläche 

950
800
900
180
620

ca. 3500

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 23, Zwischen Bramscher Straße und Mettinger 
Straße: Sondergebiet; raumordnerische Beurteilungen vom 
21.12.2004 und vom 30.03.2007; Einzelhandelsgutachten 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Wegen der Konkurrenzsituation mit dem Versorgungskern des Orts-
kerns  wird eine Ausweitung der Angebote mit zentrenrelevanten Sor-
timenten als raumordnerisch nicht verträglich eingestuft. 
Künftig sind nur nicht zentrenrelevante Sortimente entsprechend der 
im RROP festgelegten Liste mit Leitsortimenten verträglich. 
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Standort Nr. 18.1.2 Samtgemeinde Neuenkirchen, Mitgl iedsgemeinde 
Neuenkirchen 

Bramscher Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Baustoffhandel 

Gesamtverkaufsfläche 

3100

ca. 3100

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 30, Gewerbegebiet Vinter Höhe I: eingeschränktes 
Gewerbegebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Um nachteilige Auswirkungen auf den Versorgungskern auszuschlie-
ßen, werden neben zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimen-
ten auch die nicht zentrenrelevanten Sortimente Elektrogroßgeräte, 
Fahrräder und –zubehör und KFZ-Zubehör als raumordnerisch nicht 
verträglich eingestuft. 
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Standort Nr. 18.2.1 Samtgemeinde Neuenkirchen, Mitgl iedsgemeinde Merzen

B 218 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Verbrauchermarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

1200

ca. 1200

Planungs-
grundlagen 

Flächennutzungsplan: Sonderbaufläche; raumordnerische Beurteilung 
vom 21.03.2003 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Im Hinblick auf die Versorgungsbedeutung und die Bestandssicherung 
der Einzelhandelsbetriebe in der Ortslage von Merzen werden nur 
noch bestandsorientierte Erweiterungen der zentrenrelevanten Sorti-
mente von max. 10 % der Verkaufsfläche als raumordnerisch verträg-
lich eingestuft. 
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Standort Nr. 19.1 Ostercappeln 

Bremer Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Vollsortimenter 
LM - Discounter 
LM - Discounter 
LM - Vollsortimenter 

Gesamtverkaufsfläche 

800
690
900
700

ca. 3100

Planungs-
grundlagen 

Bebauungspläne Nr. 21, Auf dem Hagen; Nr. 35, Kleestraße; Nr. 40 
Bremer Straße und östlicher Hohlweg: Mischgebiet, eingeschränktes 
Gewerbegebiet, Sondergebiet Einzelhandel; raumordnerische Beurtei-
lung vom 16.12.2003 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Eine räumliche Erweiterung und Ausweitung der Angebote mit zent-
renrelevanten Sortimenten wird nur bis zu der festgelegten max. Ge-
samtverkaufsfläche als verträglich eingestuft. Die Festlegung stellt ei-
ne Bestandssicherung einschließlich Erweiterungsmöglichkeiten für 
die vier vorhandenen Verbrauchermärkte dar. 
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Standort Nr. 19.2 Ostercappeln 

An der Venner Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Potenzialfläche 

Planungs-
grundlagen 

Flächennutzungsplan: Landwirtschaftliche Fläche 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Auf dieser Potenzialfläche wird die Möglichkeit für die Ansiedlung von 
großflächigem Einzelhandel mit nicht zentrenrelevantem Einzelhandel 
bis zu der festgelegten max. Gesamtverkaufsfläche gegeben. 
Zentrenrelevante Sortimente werden nur als Randsortimente mit max. 
10 % der Verkaufsfläche als raumordnerisch verträglich eingestuft. 
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Standort Nr. 20.1.1 Samtgemeinde Artland, Mitgliedsg emeinde Quakenbrück

EKZ Friedrichstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 
Drogerie 
Bäckerei 
LM - Discounter 
Geschenkartikel 
Drogerie 
Sonderposten 

Gesamtverkaufsfläche 

690
300

25
490

50
170
852

     
ca. 2600

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 4 Friedrichstraße: Sondergebiet (Einkaufszentrum 
und Postenbörse) 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Wegen der Konkurrenzsituation mit dem Versorgungskern wird eine 
Ausweitung der Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten raum-
ordnerisch als nicht verträglich eingestuft. 
Weitere detailliertere Festsetzungen werden im Rahmen der Bauleit-
planung zu regeln sein. 
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Standort Nr. 20.1.2 Samtgemeinde Artland, Mitgliedsg emeinde Quakenbrück

Hasestraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Vollsortimenter

Gesamtverkaufsfläche 

2398
     

ca. 2400

Planungs-
grundlagen 

Bebauungspläne Nr. 9, An der kleinen Hase; Nr. 55, Hasestraße: 
Sondergebiete Großflächige (Einzel-) Handelsbetriebe 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Wegen der Konkurrenzsituation mit dem Versorgungskern wird eine 
Ausweitung der Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten nur bis 
zu der festgesetzten Gesamtverkaufsfläche für raumordnerisch ver-
träglich gehalten.
Weitere detaillierte Festsetzungen werden im Rahmen der Bauleitpla-
nung zu regeln sein. 
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Standort Nr. 20.1.3 Samtgemeinde Artland, Mitgliedsg emeinde Quakenbrück

Oldenburger Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Deco - Fachmarkt 
Blumen 

Gesamtverkaufsfläche 

800
450

     
ca. 1300

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 46, Hengelage: Mischgebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Wegen der Konkurrenzsituation mit dem Versorgungskern wird eine 
Ausweitung der Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten als 
raumordnerisch nicht verträglich eingestuft. 
Über die bisherige Nutzung hinaus werden zukünftig bei Nutzungsän-
derungen nur noch nicht zentrenrelevante Sortimente entsprechend 
der im RROP festgelegten Liste mit Leitsortimenten als raumordne-
risch verträglich angesehen. 
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Standort Nr. 20.1.4 Samtgemeinde Artland, Mitgliedsg emeinde Quakenbrück

Badberger Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Baumarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

3680
     

ca. 3700

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 26, Gewerbegebiet Hohes Land: Sondergebiet 
Bau-, Hobby-, Gartenmarkt und Baufachhandel; raumordnerische Be-
urteilung vom 12.10.2000 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Wegen der Konkurrenzsituation zum Versorgungskern gilt eine Aus-
weitung der Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten als raum-
ordnerisch nicht verträglich. 
Der Bebauungsplan lässt eine Gesamtverkaufsfläche von 6.000 m², 
davon jeweils 3.000 m² für einen Bau- bzw. Gartenmarkt zu. 
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Standort Nr. 20.1.5 Samtgemeinde Artland, Mitgliedsg emeinde Quakenbrück

Bürgerstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Discounter 

Gesamtverkaufsfläche 

921
     

ca. 1000

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 46, Hengelage: Mischgebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Wegen der Konkurrenzsituation mit dem Versorgungskern wird eine 
Ausweitung der Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten raum-
ordnerisch nicht als verträglich eingestuft. 
Über die bisherige Nutzung hinaus werden zukünftig bei Nutzungsän-
derungen nur noch nicht zentrenrelevante Sortimente entsprechend 
der im RROP festgelegten Liste mit Leitsortimenten als verträglich 
eingestuft. 
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Standort Nr. 20.1.6 Samtgemeinde Artland, Mitgliedsg emeinde Quakenbrück

Südlich Friedrichstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Potenzialfläche      

Planungs-
grundlagen 

Flächennutzugsplan: Bahnanlage 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Die derzeit ungenutzte ehemalige Bahnfläche wird als Potenzialfläche 
eingestuft. Eine Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit nicht zen- 
trenrelevanten Sortimenten wird als raumordnerisch verträglich einge-
stuft. 
Von der Stadt Quakenbrück ist beabsichtigt, an diesem Standort zu-
sätzlich die Ansiedlung von zentrenrelevanten Sortimenten wie  
Unterhaltungselektronik, Bild- und Tonträger, Computer, Elektrowaren, 
Fotoartikel und Optik zu ermöglichen.  
Die Gesamtverkaufsfläche soll 8.000 m² betragen. 
Bei entsprechenden Planungen wäre hierzu ein gesondertes raum-
ordnerisches Verfahren erforderlich. 
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Standort Nr. 21.1 Wallenhorst 

Lechtinger Kirchweg 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

LM - Verbrauchermarkt 
Bäcker, Getränkemarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

1300
350

ca. 1700

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 19, In den Köttenkämpen: Mischgebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten in 
Konkurrenz zum Versorgungskern von Wallenhorst stehen, wird eine 
Ausweitung dieser Sortimente als raumordnerisch nicht verträglich 
eingestuft. 
Es werden künftig nur noch nicht zentrenrelevante Sortimente ent-
sprechend der im RROP festgelegten Liste mit Leitsortimenten als ver-
träglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Gemeinde Wallenhorst wurde als Ab-
stimmungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegun-
gen verwendet. 
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Standort Nr. 21.2 Wallenhorst 

Gewerbegebiet Hansastraße im Bereich In der Stroth / Borsigstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Verbrauchermarkt, Textildisounter etc. 
Spielwaren 

Gesamtverkaufsfläche 

2500
2700

ca. 5200

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 11, Industriegebiet: Industriegebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Da die Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten in Konkurrenz 
zum Versorgungskern von Wallenhorst stehen, wird eine Ausweitung 
dieser Sortimente raumordnerisch als nicht verträglich eingestuft. 
Es werden künftig nur noch nicht zentrenrelevante Sortimente ent-
sprechend der im RROP festgelegten Liste mit Leitsortimenten als ver-
träglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Gemeinde Wallenhorst wurde als Ab-
stimmungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegun-
gen verwendet. 
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Standort Nr. 21.3 Wallenhorst 

Gewerbegebiet Hansastraße im Bereich Borsigstraße /  Ringstraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Möbel 
Heimtextilien 
Teppiche 

Gesamtverkaufsfläche 

21500
2800
5340

ca. 29700

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 11, Industriegebiet: Gewerbegebiet / Industriege-
biet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Wegen der Konkurrenzsituation mit dem Versorgungskern Wallenhorst 
wird eine Ausweitung der Angebote mit zentren- und nahversorgungs-
relevanten Sortimenten als raumordnerisch nicht verträglich eingestuft.
Künftig werden nur noch Sortimente mit nicht zentrenrelevanten Sor-
timenten entsprechend der im RROP festgelegten Liste mit Leitsorti-
menten als raumordnerisch verträglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Gemeinde Wallenhorst wurde als Ab-
stimmungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegun-
gen verwendet. 
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Standort Nr. 21.4 Wallenhorst 

Borsigstraße 6 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Teppichhandel 

Gesamtverkaufsfläche 

1600

ca. 1600

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 11, Industriegebiet: Industriegebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Wegen der Konkurrenzsituation mit dem Versorgungskern Wallenhorst 
wird eine Ausweitung der Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten 
als raumordnerisch nicht verträglich eingestuft. 
Künftig werden nur noch Sortimente mit nicht zentrenrelevanten Sor-
timenten entsprechend der im RROP festgelegten Liste mit Leitsorti-
menten als raumordnerisch verträglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Gemeinde Wallenhorst wurde als Ab-
stimmungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegun-
gen verwendet. 



RROP 2004 – Landkreis Osnabrück – Teilfortschreibung Einzelhandel 2010 – 
D 1.6 – Zentrale Orte, zentralörtliche Funktionen, Standor te mit besonderen Funktionen 

97

Standort Nr. 21.5 Wallenhorst 

Gewerbegebiet Hansastraße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Agglomerationsstandort verschiede-
ner großflächiger Einzelhandelsbe-
triebe mit überwiegend nicht zentren-
relevanten Sortimenten  

Gesamtverkaufsfläche 

7500

ca. 7500

Planungs-
grundlagen 

Bebauungspläne Nr. 107, In der Stroot, Nr. 127, Südlich Hansastraße, 
Nr. 155, Zwischen Borsigstraße und Hansastraße: Gewerbegebiet / 
Industriegebiet 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Wegen der Konkurrenzsituation mit dem Versorgungskern Wallenhorst 
wird eine Ausweitung der Angebote mit zentrenrelevanten Sortimenten 
als raumordnerisch nicht verträglich eingestuft. 
Künftig werden nur noch Sortimente mit nicht zentrenrelevanten Sor-
timenten entsprechend der im RROP festgelegten Liste mit Leitsorti-
menten als raumordnerisch verträglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Gemeinde Wallenhorst wurde als Ab-
stimmungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegun-
gen verwendet. 
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Standort Nr. 21.6 Wallenhorst, OT Lechtingen 

Einmündungsbereich Osnabrücker Straße / Mühlenstraß e 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Möbel 
Garten-und Baufachmarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

900
2480

ca. 3400

Planungs-
grundlagen 

Flächennutzungsplan: Gewerbliche Baufläche; raumordnerische Beur-
teilung vom 21.03.2007 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Wegen der Konkurrenzsituation mit dem Ortsteilzentrum Lechtingen 
und dem Versorgungskern Wallenhorst wird eine Ausweitung der An-
gebote mit zentrenrelevanten Sortimenten als raumordnerisch nicht 
verträglich eingestuft. 
Künftig werden nur noch Sortimente mit nicht zentrenrelevanten Sor-
timenten entsprechend der im RROP festgelegten Liste mit Leitsorti-
menten als raumordnerisch verträglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Gemeinde Wallenhorst wurde als Ab-
stimmungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegun-
gen verwendet. 
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Standort Nr. 21.7 Wallenhorst, OT Lechtingen 

EKZ östlich der Osnabrücker Straße 

Einzelhandelsbesatz Fläche in m²Lage im Raum 

Ausschnitt TK 25 

Luftbild Stand 2007 

Bau- und Gartenbedarf
LM – Markt 
LM – Discounter 
Getränkemarkt 

Gesamtverkaufsfläche 

3500
1200
820
750

ca. 6300

Planungs-
grundlagen 

Bebauungsplan Nr. 186, Südlich der Auffahrt zur B 68 / Osnabrücker 
Straße: Sondergebiete Fachmarkt für Bau- und Gartenbedarf / Le-
bensmitteleinzelhandel/Discounter/Getränkemarkt; raumordnerische 
Beurteilungen vom 25.11.2005 und vom 21.03.2007 

Lage im Zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde?                           ja                nein

Begründung  
zur raum-
ordnerischen 
Zielsetzung 

Wegen der Konkurrenzsituation mit dem Ortsteilzentrum Lechtingen 
und dem Versorgungskern Wallenhorst wird eine Ausweitung der An-
gebote mit zentrenrelevanten Sortimenten als raumordnerisch nicht 
verträglich eingestuft. 
Künftig werden nur noch Sortimente mit nicht zentrenrelevanten Sor-
timenten entsprechend der im RROP festgelegten Liste mit Leitsorti-
menten als raumordnerisch verträglich eingestuft. 
Das Einzelhandelskonzept der Gemeinde Wallenhorst wurde als Ab-
stimmungsgrundlage ergänzend für die raumordnerischen Festlegun-
gen verwendet. 
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Glossar 

Agglomeration
Einzelhandelsgroßprojekte umfassen i.S. des Landes-Raumordnungsprogramms 
Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe gem. § 11 Abs.3 BauNVO 
sowie Agglomerationen verschiedener Einzelhandelsbetriebe auch unterhalb der 
Schwelle der Großflächigkeit, die in der Gesamtbetrachtung raumbedeutsame 
Auswirkungen wie ein Einkaufszentrum oder großflächiger Einzelhandel hervorru-
fen. Auch diese Summationswirkungen von groß- und kleinflächigen Anordnungen 
an einem Standort (Agglomerationen) sind in die raumordnerische Betrachtung 
einzubeziehen.  

Aperiodischer Bedarf
Alle übrigen Waren mit mittel- bis langfristigem Beschaffungsrhythmus. 
Gebrauchsgüter für den mittel- bis langfristigen Bedarf sind bspw. Texti-
lien/Bekleidung, Einrichtungsgegenstände, elektrotechnische/elektronische Er-
zeugnisse und sonstige Hartwaren. 

Großflächiger Einzelhandelsbetrieb
Einzelhandelsbetriebe sind großflächig im Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
BauNVO, wenn sie eine Verkaufsfläche von 800 m² überschreiten. Die Beurteilung 
kann jedoch häufig nicht allein anhand der Großflächigkeit  bestimmt werden, son-
dern dem Gesichtspunkt der Auswirkungen nach § 11 Abs.3 BauNVO kommt er-
höhte Bedeutung zu. 

Herausgehobener Nahversorgungsbereich
Herausgehobene Nahversorgungsbereiche sind Wohngebieten räumlich funktional 
direkt zugeordnet. Die Einrichtungen und Angebote richten sich nach dem örtlichen 
Bedarf. Sie besitzen keine überörtlichen Auswirkungen und unterliegen nicht den 
Zielen der Raumordnung, sondern entfallen ausschließlich in den gemeindlichen 
Planungs- und Verantwortungsbereich. Kriterien für die Festlegung  von herausge-
hobenen Nahversorgungsbereichen beinhalten der Flächennutzungsplan, Bebau-
ungspläne und regionale sowie örtliche Einzelhandelskonzepte. 

Nahversorgungsrelevante Sortimentsgruppen
Auch „kurzfristiger Bedarf“. Zeitungen, Zeitschriften, Lebensmittel, Getränke, Apo-
theken-, Drogeriewaren, Blumen. 

Nicht zentrenrelevante Sortimentsgruppen
Möbel, Büromöbel, Büromaschinen, Küchen, Sanitär-/Badeinrichtungen, Beleuch-
tungsmittel, Elektrogroßgeräte („weiße Ware“), Herde, Öfen, Teppichböden, Fuß-
bodenbeläge, Tapeten, Malerbedarf, Holz, Bauelemente, Baustoffe, Fliesen, 
Werkzeuge, Maschinen, Pflanzen, Pflanzsubstrate, Pflege- und düngemittel, Pflan-
zengefäße, Gartengeräte, -werkzeuge, -baustoffe, Gartenmöbel, großteilige Cam-
ping- und Sportgeräte (z.B. Boote, Tauchsportgeräte), Kfz-Zubehör, Fahrräder, 
Fahrradzubehör 

Periodischer Bedarf
Auch „täglicher Bedarf“. Alle Waren mit kurzfristigem Beschaffungsrhythmus. Im 
wesentlichen Nahrungs- und Genussmittel sowie kurzfristiger Verbrauchsgüterbe-
darf. = Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel, Haushaltspapierwaren, Parfümerie-, 



RROP 2004 – Landkreis Osnabrück – Teilfortschreibung Einzelhandel 2010 – 
D 1.6 – Zentrale Orte, zentralörtliche Funktionen, Standor te mit besonderen Funktionen 

101

Drogerie- und frei verkäufliche Pharmaziewaren, Zeitungen und Zeitschriften sowie 
Schnittblumen und Heimtierfutter. 

Schwellenwert
Im Rahmen einer regionalen Einzelhandelsuntersuchung wurden „Schwellenwerte“ 
für den periodischen und aperiodischen Bedarf formuliert. Für den Landkreis Os-
nabrück wurden hierzu im Vorfeld die Verkaufsflächen aller Einzelhandelsbetriebe 
in den Städten und Gemeinden mit den zugehörigen Sortimentsgruppen ermittelt 
und zu der Einwohnerzahl ins Verhältnis gesetzt. In der Beschreibenden Darstel-
lung wurden die Aussagen zu den Schwellenwerten als raumordnerischer Grund-
satz formuliert. Im Gegensatz zu den Zielen der Raumordnung sind die Grundsät-
ze der Raumordnung bei allen raumbedeutsamen Planungen und sonstigen Maß-
nahmen gegeneinander und untereinander abzuwägen. 

Solitär gelegener Einzelstandort
Standorte, an denen vorhandene oder zu erwartende Summationswirkungen von 
klein- und / oder großflächigen Einzelhandelsvorhaben (Agglomerationen) eine 
raumordnerische Steuerung erforderlich machen. 
Sie befinden sich außerhalb der Versorgungskerne in vornehmlich verkehrsorien-
tierter Lage, häufig innerhalb im Zusammenhang bebauter Siedlungsbereiche bzw. 
im zentralen Sieldungsgebiet. Sie können sowohl teilörtliche als auch örtliche Ver-
sorgungsfunktionen im periodischen und / oder aperiodischen Bedarf erfüllen; teil-
weise haben sie auch überörtliche bzw. regionale Versorgungsbedeutung, im ape-
riodischen Bedarfsbereich insbesondere durch Fachmärkte. 
Es handelt sich dabei um in der Vergangenheit gewachsene oder neu ausgewie-
sene Einzelhandelsstandorte, die bzw. deren weitere Entwicklung – je nach Besatz 
mit zentrenrelevanten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten – Auswirkungen 
auf die gewachsenen Zentren /Versorgungskerne der gleichen und / oder benach-
barten Kommune haben können. 
Kriterien für die Festlegung und Abgrenzung beinhalten der Flächennutzungsplan, 
Bebauungspläne, regionale sowie örtliche Einzelhandelskonzepte mit einer Erhe-
bung des Einzelhandels bzgl. Größe, Sortiment und Lage und weitere planerische 
Überlegungen der Gemeinde. 

Sortiment
Individuelle Zusammensetzung der Waren, abgestimmt auf Bedarfs- und / oder 
Zielgruppen.  
Zu unterscheiden sind 

Kernsortiment – bestimmt den typischen Charakter eines Ladengeschäf-
tes/Marktes  
Randsortiment – dient der Angebotsergänzung und ist dem Kernsortiment 
hinsichtlich Umsatz und Flächenanteil deutlich nachgeordnet. 

Städtebaulich integrierte Lagen
Stehen im engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit den zentralen 
Versorgungsbereichen i.S. des § 2 Abs. 2 und § 9 Abs. 2a BauGB. Sie verfügen 
über ein vielfältiges und dichtes Angebot an Versorgungs- und Dienstleistungsein-
richtungen, haben einen wesentlichen fußläufigen Einzugsbereich und sind in das 
ÖPNV-Netz eingebunden. Von Bedeutung ist auch ein attraktives Parkmanage-
ment für den individuellen Verkehr. Entsprechend ihrer unterschiedlichen Versor-
gungsfunktion können sowohl Innenstädte bzw. Ortsmitten als auch Ortskerne als 
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Hauptzentren sowie Stadtteilzentren als Nebenzentren das Kriterium der städte-
baulich integrierten Lage erfüllen. 

Verkaufsfläche
Teil der Geschossfläche eines Einzelhandelsbetriebes, der dem Verkauf dient. 
Eingeschlossen sind die Standflächen für Warenträger, Konsumbereiche und alle 
dem Kunden zugängliche Verkaufs- und Serviceflächen. Die Verkaufsfläche 
schließt auch Freiflächen, die nicht nur vorübergehend für Verkaufszwecke genutzt 
werden, mit ein.  

Versorgungskern
Räumlich festgelegter Bereich eines Zentralen Ortes in städtebaulich integrierter 
Lage. Ihm kommt auf Grund eines gebündelten und konzentrierten Angebotes an 
vorhandenen oder geplanten Einzelhandels- und Komplementäreinrichtungen eine 
zentralörtliche Versorgungsfunktion zu. 

Zentrales Siedlungsgebiet
Der Begriff „zentrales Siedlungsgebiet“ ist mit dem § 2 Grundsatz Nr. 6 des Nie-
dersächsischen Gesetzes über Raumordnung und Landesplanung (NROG) einge-
führt. Es wird der notwendige Bezug zu dem in der Bauleitplanung definierten 
„zentralen Versorgungsbereich“ hergestellt und ermöglicht eine bessere Verknüp-
fung der beiden Planungsebenen bei der Festlegung der Zentralen Orte. 
Bei der Festlegung des „Zentralen Siedlungsgebietes“ wird nicht ausschließlich auf 
den baulichen Bestand abgestellt, sondern es sind auch die sich im Rahmen der 
Flächennutzungsplanung verdichteten Zielvorstellungen der Gemeinde zur geord-
neten städtebaulichen Entwicklung des Zentralen Ortes zu Grunde zu legen. 

Zentrenrelevante Sortimentsgruppen
Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren, Papier, Bastelbedarf, Büroartikel 
(ohne Büromöbel), Kunst, Antiquitäten, Haushaltswaren, Glas/Porzellan/Keramik, 
Kunstgewerbe, Geschenkartikel, Baby-, Kinderartikel, Bekleidung, Pelze, Lederwa-
ren, Schuhe, Unterhaltungselektronik, Bild- und Tonträger, Computer, Elektrowa-
ren, Fotoartikel, Optik, Einrichtungszubehör (ohne Möbel), Haus- und Heimtexti-
lien, Teppiche, Musikinstrumente, Musikalien, Uhren, Schmuck, Silberwaren, 
Spielwaren, Sportartikel, Sportgeräte (ausgenommen Großgeräte), Lebensmittel, 
Getränke, Apotheken-, Drogerie- und Kosmetikwaren, Blumen, Zooartikel, Tiere, 
Tiernahrung. 


